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Verpflichtungserklärung
für beschäftigte und ihnen gleichgestellte Personen i.S.d. § 50 WPO 

der wirtschaftsprüfenden und der steuerberatenden Berufe zur  
Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Qualitätssicherungsregelungen

der

(Name der WP-Praxis)

Nach § 50 Wirtschaftsprüferordnung und soweit anwendbar auch nach § 62 Steuerberatungsgesetz bin ich heute 
durch

(Name der WP-Praxis)

zur Verschwiegenheit verpflichtet worden. Nach § 6 Abs. 3 der Berufssatzung WP/vBP bin ich außerdem zur  
Einhaltung der Vorschriften zum Datenschutz, zur Beachtung der Insiderregeln und zur Einhaltung der Regelungen 
und Maßnahmen des Qualitätssicherungssystems in der WP-Praxis verpflichtet worden.

Die Pflicht zur Verschwiegenheit, zur Beachtung des Datenschutzes und zu den Insiderregelungen sowie die in der 
Praxis eingeführten Regelungen und Maßnahmen des Qualitätssicherungssystems werde ich in ihrer derzeitigen 
und künftig geltenden Fassung beachten. Mir ist erläutert worden, welchen internen Informationssystemen der 
Praxis der jeweils aktuelle Stand des Qualitätssicherungssystems zu entnehmen ist und dass ich verpflichtet bin, 
mich hierüber fortlaufend zu informieren.

Ich wurde zum wesentlichen Inhalt der umstehend abgedruckten gesetzlichen Bestimmungen über die Verschwie-
genheitspflicht belehrt und weiß, dass ein Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht mit Freiheits- oder Geldstrafe 
bestraft werden kann und dass die Pflicht zur Verschwiegenheit zeitlich unbegrenzt ist, also auch nach Beendigung 
meines Beschäftigungsverhältnisses fortbesteht. Mir ist bewusst, dass sich die Verschwiegenheitspflicht auf alle 
Kenntnisse von Tatsachen und Umständen erstreckt, die mir anvertraut oder bekannt werden. Verschwiegenheit 
habe ich gegenüber jedermann zu bewahren, also z.B. auch gegenüber meinen Familienangehörigen und gegen-
über Kollegen, soweit eine Aussprache zu einzelnen Vorgängen nicht auftragsmäßig, also dienstlich, veranlasst ist. 
Meiner Verschwiegenheitspflicht unterliegen auch die mir dienstlich bekannt gewordenen persönlichen, wirtschaft-
lichen, organisatorischen und steuerlichen Verhältnisse der

(Name der WP-Praxis) 

und der anderen im Büro tätigen Kräfte. Über das Zeugnisverweigerungsrecht nach der Straf- und Zivilprozessord-
nung sowie nach der Abgabenordnung bin ich besonders belehrt worden. Ich werde diese Vorschriften beachten. 
Auch vor Behörden und Gerichten werde ich keine mir dienstlich anvertrauten oder bekannt gewordenen Tatsachen 
und Umstände offenbaren, es sei denn, dass

(Name der WP-Praxis)

mich von meiner Verschwiegenheitspflicht entbindet oder ich nach der Gesetzeslage auch ohne eine solche  
Befreiung aussagen muss.

Ich wurde ferner darüber aufgeklärt, dass es mir nach der geltenden EU-Datenschutz-Grundverordnung untersagt 
ist, unbefugt personenbezogene Daten zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Diese Verpflichtung besteht auch 
nach Beendigung meiner Tätigkeit fort. Ich wurde darüber belehrt, dass Verstöße gegen das Datengeheimnis nach 
Art. 83 der EU-Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit § 43 BDSG eine bußgeldbewehrte Ordnungswid-
rigkeit darstellen und nach § 42 BDSG sowie nach anderen Strafvorschriften mit Freiheits- oder Geldstrafe bestraft 
werden können. Mir ist bewusst, dass in der Verletzung des Datengeheimnisses zugleich eine Verletzung der sich 
aus dem Beschäftigungsverhältnis ergebenden Verschwiegenheitspflichten liegen kann. 

Eine Ausfertigung dieser Verpflichtungserklärung ist mir ausgehändigt worden.

, den 

Arbeitgeber Arbeitnehmer
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EU-APrVO1

(Fassung vom: 16.04.2014, gültig ab: 17.06.2016)

Artikel 7 Unregelmäßigkeiten
Hat ein Abschlussprüfer oder eine Prüfungsgesellschaft, der bzw. 
die bei einem Unternehmen von öffentlichem Interesse die Ab-
schlussprüfung durchführt, die Vermutung oder einen berechtigten 
Grund zu der Vermutung, dass Unregelmäßigkeiten, wie Betrug im 
Zusammenhang mit dem Abschluss des geprüften Unternehmens, 
möglicherweise eintreten oder eingetreten sind, so teilt er bzw. sie 
dies unbeschadet des Artikels 12 der vorliegenden Verordnung und 
unbeschadet der Richtlinie 2005/60/EG dem geprüften Unterneh-
men mit und fordert dieses auf, die Angelegenheit zu untersuchen 
sowie angemessene Maßnahmen zu treffen, um derartige Unregel-
mäßigkeiten aufzugreifen und einer Wiederholung dieser Unregel-
mäßigkeiten in der Zukunft vorzubeugen.
Untersucht das geprüfte Unternehmen die Angelegenheit nicht, so 
informiert der Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft die 
von den Mitgliedstaaten benannten Behörden, die für die Untersu-
chung solcher Unregelmäßigkeiten verantwortlich sind. Macht ein 
Abschlussprüfer oder eine Prüfungsgesellschaft diesen Behörden 
in gutem Glauben Mitteilung über eine Unregelmäßigkeit im Sinne 
des Unterabsatzes 1, so gilt dies nicht als Verletzung einer vertrag-
lichen oder gesetzlichen Offenlegungsbeschränkung.

Artikel 12 Bericht an die für die Beaufsichtigung von Unternehmen 
von öffentlichem Interesse zuständigen Behörden
(1) Unbeschadet des Artikels 55 der Richtlinie 2004/39/EG, des 

Artikels 63 der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates2, des Artikels 15 Absatz 4 der Richtlinie 
2007/64/EG, des Artikels 106 der Richtlinie 2009/65/EG, des 
Artikels 3 Absatz 1 der Richtlinie 2009/110/EG und des Artikels 
72 der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates3 sind Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaf-
ten, die bei einem Unternehmen von öffentlichem Interesse die 
Abschlussprüfung durchführen, dazu verpflichtet, die für die Be-
aufsichtigung des Unternehmens von öffentlichem Interesse zu-
ständigen Behörden oder – soweit dies von dem betreffenden 
Mitgliedstaat vorgesehen ist – die für die Beaufsichtigung des 
Abschlussprüfers bzw. der Prüfungsgesellschaft zuständige Be-
hörde umgehend über jede Information zu unterrichten, von der 
sie bei Durchführung der Abschlussprüfung Kenntnis erhalten 
und die eine der folgenden Konsequenzen haben kann:
a) einen wesentlichen Verstoß gegen die Rechts- oder Verwal-

tungsvorschriften, die – sofern relevant – die Zulassungs-
voraussetzungen enthalten oder speziell die Ausübung der 
Tätigkeiten solcher Unternehmen von öffentlichem Interes-
se regeln,

b) eine wesentliche Gefährdung oder wesentliche Bedenken 
hinsichtlich der Fortführung der Tätigkeit des Unternehmens 
von öffentlichem Interesse,

c) eine Verweigerung der Abgabe eines Prüfungsurteils über 
die Abschlüsse oder die Abgabe eines versagenden oder 
eingeschränkten Prüfungsurteils.

 Die Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaften sind fer-
ner zur Meldung der in Unterabsatz 1 Buchstaben a, b oder c 
genannten Informationen verpflichtet, wenn sie von diesen bei 

1 Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 
2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentli-
chem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission, ABl. L 158 
vom 27.05.2014, S. 77.

2 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 
den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und 
Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 
2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338).

3 Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 
betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätig-
keit (Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1).

Durchführung einer Abschlussprüfung bei Unternehmen Kennt-
nis erhalten, die zu dem Unternehmen von öffentlichem Inter-
esse, bei dem sie ebenfalls die Abschlussprüfung durchführen, 
eine enge Verbindung haben. Für die Zwecke dieses Artikels ist 
der Begriff „enge Verbindung“ im Sinne von Artikels 4 Absatz 1 
Nummer 38 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 der Europä-
ischen Parlaments und des Rates4 zu verstehen.

 Die Mitgliedstaaten können vom Abschlussprüfer oder von der 
Prüfungsgesellschaft zusätzliche Informationen verlangen, so-
fern dies für eine wirksame Finanzmarktaufsicht gemäß den 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften erforderlich ist.

(2) Zwischen den für die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und 
Versicherungsunternehmen zuständigen Behörden einerseits 
und dem bzw. den Abschlussprüfer(n) und der bzw. den Prü-
fungsgesellschaft(en), der bzw. die bei diesen Instituten und 
Unternehmen die Abschlussprüfung durchführt bzw. durchfüh-
ren, andererseits wird ein wirksamer Dialog eingerichtet. Die 
Verantwortung für die Einhaltung dieser Anforderung tragen 
beide Parteien des Dialogs.

 Mindestens einmal jährlich organisieren der Europäische Aus-
schuss für Systemrisiken („ESRB“ für „European Systemic Risk 
Board“) und der Ausschuss der Aufsichtsstellen ein Treffen 
unter Beteiligung der Abschlussprüfer und der Prüfungsgesell-
schaften oder Netzwerke, die Abschlussprüfungen aller in der 
Union zugelassener Institute durchführen, die international als 
global systemrelevante Finanzinstitute anerkannt sind, um den 
ESRB über branchenspezifische oder bedeutsame Entwicklun-
gen in diesen systemrelevanten Finanzinstituten zu informieren.

 Um die Wahrnehmung der in Unterabsatz 1 genannten Aufga-
ben zu erleichtern, geben die Europäische Aufsichtsbehörde 
(Europäische Bankenaufsichtsbehörde – EBA) und die Europä-
ische Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung – 
EIOPA) gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
bzw. Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 unter Be-
rücksichtigung derzeitiger Aufsichtspraktiken Leitlinien an die 
für die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Versicherungs-
unternehmen zuständigen Behörden heraus.

(3) Teilen Abschlussprüfer oder Prüfungsgesellschaften oder ge-
gebenenfalls Netzwerke den zuständigen Behörden oder dem 
ESRB und dem Ausschuss der Aufsichtsstellen in gutem Glau-
ben Informationen im Sinne des Absatzes 1 oder sich im Zuge 
des Dialogs nach Absatz 2 ergebende Informationen mit, so 
stellt dies keinen Verstoß gegen eine etwaige vertragliche oder 
rechtliche Beschränkung der Informationsweitergabe dar.

Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer 
(BS WP/vBP)
(Fassung vom: 21.06.2016, gültig ab: 23.09.2016, zuletzt geändert 
am 03.06.2024, gültig ab: 18.07.2024)

§ 6 Abs. 3 Qualifikation, Information und Verpflichtung der Mitarbeiter
(3) Sie [die Mitarbeiter] sind vor Dienstantritt auf die Einhaltung 

der Vorschriften zur Verschwiegenheit, zum Datenschutz und 
zu den Insider-Regeln sowie der Regelung des Qualitätssiche-
rungssystems zu verpflichten; dies ist zu dokumentieren.

§ 10 Verschwiegenheit
(1) WP/vBP dürfen Tatsachen und Umstände, die ihnen bei ihrer 

Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, nicht unbefugt 
offenbaren.

(2) WP/ vBP haben dafür Sorge zu tragen, dass Tatsachen und 
Umstände im Sinne von Absatz 1 Unbefugten nicht bekannt 
werden. Sie haben entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

4 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1).

Ausgewählte gesetzliche Bestimmungen über die Verschwiegenheitspflicht 
der  wirtschaftsprüfenden und steuerberatenden Berufe

50345.indd   250345.indd   2 02.12.2024   07:19:0102.12.2024   07:19:01



Mus
ter

Verpflichtungserklärung 3

(3) Die Pflichten nach Absatz 1 und 2 bestehen nach Beendigung 
eines Auftragsverhältnisses fort.

§ 11 Verbot der Verwertung von Berufsgeheimnissen
Erhalten WP/vBP bei ihrer Berufsausübung Kenntnis von Tatsa-
chen und Umständen, insbesondere geschäftlichen Entschlüssen 
oder Transaktionen, die ihre Auftraggeber oder Dritte betreffen, so 
dürfen sie diese Kenntnis weder für sich noch für Dritte unbefugt 
verwerten. § 10 Absatz 3 gilt entsprechend. Kann für einen verstän-
digen Dritten der Eindruck entstehen, dass eine Verwertung zu be-
sorgen ist, dürfen die diese Besorgnis begründenden Umstände nur 
dann herbeigeführt oder aufrecht erhalten werden, wenn die vom 
Verwertungsverbot geschützte Person zustimmt.

Wirtschaftsprüferordnung (WPO)

§ 43 Abs. 1 Allgemeine Berufspflichten
(Fassung vom: 10.03.2023, gültig ab: 16.03.2023)
(1) Berufsangehörige haben ihren Beruf unabhängig, gewissen-

haft, verschwiegen und eigenverantwortlich auszuüben. Sie 
haben sich insbesondere bei der Erstattung von Prüfungsbe-
richten und Gutachten unparteiisch zu verhalten.

§ 50 Verschwiegenheitspflicht beschäftigter Personen
(Fassung vom: 25.06.2021, gültig ab: 01.08.2021)
Der Wirtschaftsprüfer hat die von ihm beschäftigten Personen in 
Textform zur Verschwiegenheit zu verpflichten und sie dabei über 
die strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung zu belehren. Zu-
dem hat er bei ihnen in geeigneter Weise auf die Einhaltung der 
Verschwiegenheitspflicht hinzuwirken. Den von dem Wirtschafts-
prüfer beschäftigten Personen stehen die Personen gleich, die im 
Rahmen einer berufsvorbereitenden Tätigkeit oder einer sonstigen 
Hilfstätigkeit an seiner beruflichen Tätigkeit mitwirken. Satz 1 gilt 
nicht für angestellte Personen, die im Hinblick auf die Verschwie-
genheitspflicht den gleichen Anforderungen wie der Wirtschaftsprü-
fer unterliegen. Hat sich ein Wirtschaftsprüfer mit anderen Perso-
nen, die im Hinblick auf die Verschwiegenheitspflicht den gleichen 
Anforderungen unterliegen wie er, zur gemeinschaftlichen Berufs-
ausübung zusammengeschlossen und besteht zu den beschäftig-
ten Personen ein einheitliches Beschäftigungsverhältnis, so genügt 
auch der Nachweis, dass eine andere dieser Personen die Ver-
pflichtung nach Satz 1 vorgenommen hat.

§ 50a Inanspruchnahme von Dienstleistungen
(Fassung vom: 25.06.2021, gültig ab: 01.08.2021)
(1) Der Wirtschaftsprüfer darf Dienstleistern den Zugang zu Tatsa-

chen eröffnen, auf die sich die Verpflichtung zur Verschwiegen-
heit gemäß § 43 bezieht, soweit dies für die Inanspruchnahme 
der Dienstleistung erforderlich ist. Dienstleister ist eine andere 
Person oder Stelle, die vom Wirtschaftsprüfer im Rahmen sei-
ner Berufsausübung mit Dienstleistungen beauftragt wird.

(2) Der Wirtschaftsprüfer ist verpflichtet, den Dienstleister sorgfältig 
auszuwählen. Die Zusammenarbeit muss unverzüglich beendet 
werden, wenn die Einhaltung der dem Dienstleister gemäß Ab-
satz 3 zu machenden Vorgaben nicht gewährleistet ist.

(3) Der Vertrag mit dem Dienstleister bedarf der Textform. In ihm ist
1. der Dienstleister unter Belehrung über die strafrechtlichen 

Folgen einer Pflichtverletzung zur Verschwiegenheit zu ver-
pflichten,

2. der Dienstleister zu verpflichten, sich nur insoweit Kennt-
nis von fremden Geheimnissen zu verschaffen, als dies zur 
Vertragserfüllung erforderlich ist, und

3. festzulegen, ob der Dienstleister befugt ist, weitere Perso-
nen zur Erfüllung des Vertrags heranzuziehen; für diesen 
Fall ist dem Dienstleister aufzuerlegen, diese Personen in 
Textform zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

(4) Bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die im Ausland 
erbracht werden, darf der Wirtschaftsprüfer dem Dienstleister 
den Zugang zu fremden Geheimnissen unbeschadet der übri-
gen Voraussetzungen dieser Vorschrift nur dann eröffnen, wenn 
der dort bestehende Schutz der Geheimnisse dem Schutz im 

Inland vergleichbar ist, es sei denn, dass dieser Schutz der Ge-
heimnisse dies nicht gebietet.

(5) Bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die unmittelbar 
einem einzelnen Mandat dienen, darf der Wirtschaftsprüfer dem 
Dienstleister den Zugang zu fremden Geheimnissen nur dann 
eröffnen, wenn der Mandant darin eingewilligt hat.

(6) Die Absätze 2 und 3 gelten auch im Fall der Inanspruchnahme 
von Dienstleistungen, in die der Mandant eingewilligt hat, sofern 
der Mandant nicht ausdrücklich auf die Einhaltung der in den 
Absätzen 2 und 3 genannten Anforderungen verzichtet hat.

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht, soweit Dienstleistungen auf-
grund besonderer gesetzlicher Vorschriften in Anspruch genom-
men werden. Absatz 3 Satz 2 gilt nicht, soweit der Dienstleister 
hinsichtlich der zu erbringenden Dienstleistung gesetzlich zur 
Verschwiegenheit verpflichtet ist.

(8) Die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten bleiben 
unberührt.

§ 57b Abs. 1 und 3 Verschwiegenheitspflicht und Verantwortlichkeit
(Fassung vom: 25.06.2021, gültig ab: 01.08.2021)
(1) Der Prüfer für Qualitätskontrolle und seine Gehilfen, die Mit-

glieder der Kommission für Qualitätskontrolle (§ 57e) und die 
Bediensteten der Wirtschaftsprüferkammer sind, auch nach Be-
endigung ihrer Tätigkeit, verpflichtet, über die ihnen im Rahmen 
der Qualitätskontrolle bekannt gewordenen Angelegenheiten 
Verschwiegenheit zu bewahren.

(3) Soweit dies zur Durchführung der Qualitätskontrolle erforder-
lich ist, ist die Pflicht zur Verschwiegenheit nach Absatz 1, § 43 
Abs. 1 Satz 1, § 59c Absatz 1 und 2 Satz 1 Nummer 1 dieses 
Gesetzes und § 323 Abs. 1 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs 
sowie die Pflicht zur Verschwiegenheit der Personen, die den 
Beruf gemeinsam mit dem Wirtschaftsprüfer in eigener Praxis 
ausüben, eingeschränkt.

§ 62 Abs. 1 bis 5 Pflicht zum Erscheinen vor der Wirtschaftsprüfer-
kammer; Auskunfts- und Vorlagepflichten; Betretens- und Einsichts-
recht
(Fassung vom: 25.06.2021, gültig ab: 01.08.2021)
(1) Persönliche Mitglieder der Wirtschaftsprüferkammer haben in 

Aufsichts- und Beschwerdesachen vor der Wirtschaftsprüfer-
kammer zu erscheinen, wenn sie zur Anhörung geladen werden. 
Sie haben dem Vorstand, einer Abteilung im Sinne des § 59a, 
dem Beirat oder einem Beauftragten des Vorstandes, des Bei-
rates oder eines Ausschusses auf Verlangen Auskunft zu geben 
und ihre Handakten oder sonstige Unterlagen, die für das Auf-
sichts- und Beschwerdeverfahren von Bedeutung sein können, 
vorzulegen. Sind die Unterlagen nach Satz 2 mit Hilfe eines Da-
tenverarbeitungssystems elektronisch gespeichert worden, sind 
sie auf einem maschinell verwertbaren Datenträger zur Verfü-
gung zu stellen. Die Sätze 1 bis 3 gelten sinngemäß für sonstige 
Mitglieder der Wirtschaftsprüferkammer, soweit die Anhörung, 
das Auskunftsverlangen oder die Aufforderung zur Vorlage von 
Unterlagen die gesetzlich vorgeschriebene Abschlussprüfung 
betreffen.

(2) Die Auskunft und die Vorlage von Unterlagen können verweigert 
werden, wenn und soweit dadurch die Pflicht zur Verschwiegen-
heit verletzt würde. Die Auskunft kann verweigert werden, wenn 
und soweit sich dadurch die Gefahr ergäbe, wegen einer Straf-
tat, einer Ordnungswidrigkeit oder einer Berufspflichtverletzung 
verfolgt zu werden, und sich das Mitglied hierauf beruft. Auf 
ein Recht zur Auskunftsverweigerung ist hinzuweisen. Wenn 
die Auskunft oder die Vorlage von Unterlagen nicht verweigert 
wurde, besteht die Verpflichtung, richtige und vollständige Aus-
künfte zu erteilen und richtige und vollständige Unterlagen vor-
zulegen.

(3) Die richtige und vollständige Auskunft und Vorlage von Unter-
lagen können nicht von denjenigen Mitgliedern der Wirtschafts-
prüferkammer verweigert werden, die zur Durchführung gesetz-
lich vorgeschriebener Abschlussprüfungen befugt sind oder 
solche ohne diese Befugnis tatsächlich durchführen, wenn die 
Auskunft und die Vorlage von Unterlagen im Zusammenhang 
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mit der Prüfung eines der gesetzlichen Pflicht zur Abschlussprü-
fung unterliegenden Unternehmens stehen. Satz 1 gilt auch für 
Prüfer für Qualitätskontrolle für Auskünfte und die Vorlage von 
Unterlagen, die mit dieser Tätigkeit im Zusammenhang stehen. 
Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(4) Die Angestellten der Wirtschaftsprüferkammer sowie die sons-
tigen Personen, derer sich die Wirtschaftsprüferkammer bei 
der Berufsaufsicht bedient, können die Grundstücke und Ge-
schäftsräume von Berufsangehörigen und Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften sowie von Personen, die den Beruf gemeinsam 
mit diesen ausüben, innerhalb der üblichen Betriebs- und Ge-
schäftszeiten betreten und besichtigen, Einsicht in Unterlagen 
nehmen und hieraus Abschriften und Ablichtungen anfertigen. 
Sind die Unterlagen mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems 
elektronisch gespeichert, haben die in Satz 1 genannten Ange-
stellten und Personen das Recht, Einsicht in die gespeicherten 
Daten zu nehmen, das Datenverarbeitungssystem zur Prüfung 
dieser Unterlagen zu nutzen und Kopien elektronischer Daten 
anzufertigen. Die betroffenen Berufsangehörigen und Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften sowie die Personen, die den Be-
ruf gemeinsam mit diesen ausüben, haben diese Maßnahmen 
zu dulden.

(5) Die bei Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 4 gegebenen Aus-
künfte und übermittelten Unterlagen und Daten dürfen auch für 
solche Aufsichtsverfahren verwendet werden, die sonst von der 
Wirtschaftsprüferkammer oder der Abschlussprüferaufsichts-
stelle eingeleitet oder geführt werden. Sobald die Unterlagen 
oder Daten nicht mehr erforderlich sind, sind sie unverzüglich 
zurückzugeben oder zu löschen.

§ 66b Verschwiegenheit; Schutz von Privatgeheimnissen
(Fassung vom: 10.03.2023, gültig ab: 16.03.2023)
(1) Beamte und Angestellte, die in der Abschlussprüferaufsichts-

stelle tätig sind, Mitglieder des bei ihr eingerichteten Fach-
beirats und sonstige von ihr Beauftragte sind zur Verschwie-
genheit verpflichtet; die Artikel 31 bis 34 der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 und § 66c Absatz 4 und 6 bleiben unberührt. Die 
§§ 59c und 64 gelten sinngemäß. In den Fällen des § 59c Ab-
satz 3 Satz 2 darf auch darüber Auskunft gegeben werden, ob 
eine der betroffenen Abschlussprüfungen Gegenstand eines 
Inspektionsverfahrens nach § 62b ist oder war. Eine erforder-
liche Ausnahmegenehmigung nach § 59c Absatz 4 erteilt das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

(2) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen dürfen, auch nach 
Beendigung ihrer Tätigkeit, ein fremdes Geheimnis, namentlich 
ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das ihnen bei ihrer Tä-
tigkeit bekannt geworden ist, nicht offenbaren und nicht verwer-
ten.

Steuerberatungsgesetz (StBerG)

§ 22 Abs. 5 Geschäftsprüfung
(Fassung vom: 08.04.2008, gültig ab: 12.04.2008)
(5) Die Geschäftsprüfer sind zu gewissenhafter und unparteiischer 

Prüfung und zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie dürfen Ge-
schäftsgeheimnisse, die sie bei der Wahrnehmung ihrer Oblie-
genheiten erfahren haben, nicht unbefugt verwerten. Wer seine 
Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, haftet 
dem Lohnsteuerhilfeverein für den daraus entstehenden Scha-
den. Mehrere Personen haften als Gesamtschuldner.

§ 57 Abs. 1 bis 1c Allgemeine Berufspflichten
(Fassung vom: 07.07.2021, gültig ab: 01.08.2022)
(1)  Steuerberater und Steuerbevollmächtigte haben ihren Beruf 

unabhängig, eigenverantwortlich, gewissenhaft, verschwiegen 
und unter Verzicht auf berufswidrige Werbung auszuüben. Die 
Verschwiegenheitspflicht bezieht sich auf alles, was in Aus-
übung des Berufs bekannt geworden ist. Sie gilt nicht für Tat-
sachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner 
Geheimhaltung bedürfen.

(1a) Steuerberater und Steuerbevollmächtigte dürfen nicht tätig wer-
den, wenn eine Kollision mit eigenen Interessen gegeben ist.

(1b) Berät oder vertritt ein Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter 
mehrere Auftraggeber in derselben Sache, ist er bei Interessen-
kollisionen verpflichtet, auf die widerstreitenden Interessen der 
Auftraggeber ausdrücklich hinzuweisen und darf nur vermittelnd 
tätig werden.

(1c) Die Absätze 1a und 1b gelten auch für Steuerberater und Steu-
erbevollmächtigte, die ihren Beruf gemeinschaftlich mit einem 
Steuerberater oder Steuerbevollmächtigten ausüben, der einem 
Tätigkeitsverbot nach Absatz 1a unterliegt oder der nach Ab-
satz 1b nur vermittelnd tätig werden darf. Ein Tätigkeitsverbot 
nach Satz 1 bleibt bestehen, wenn der dem Tätigkeitsverbot 
unterliegende Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte die 
gemeinschaftliche Berufsausübung beendet. Die Sätze 1 und 
2 sind nicht anzuwenden, wenn die betroffenen Auftraggeber 
der Tätigkeit nach umfassender Information in Textform zuge-
stimmt haben und geeignete Vorkehrungen die Einhaltung der 
Verschwiegenheit sicherstellen. Ein Tätigkeitsverbot nach Ab-
satz 1a oder Absatz 1b, das gegenüber einer Berufsausübungs-
gesellschaft besteht, entfällt, wenn die Voraussetzungen des 
Satzes 3 erfüllt sind. Soweit es für die Prüfung eines Tätigkeits-
verbots oder einer Beschränkung auf vermittelnde Tätigkeit er-
forderlich ist, dürfen der Verschwiegenheitspflicht unterliegende 
Tatsachen einem Steuerberater oder Steuerbevollmächtigten 
auch ohne Einwilligung des Auftraggebers offenbart werden.

§ 62 Verschwiegenheitspflicht beschäftigter Personen
(Fassung vom: 25.06.2021, gültig ab: 01.08.2021)
Steuerberater und Steuerbevollmächtigte haben die von ihnen 
beschäftigten Personen in Textform zur Verschwiegenheit zu ver-
pflichten und sie dabei über die strafrechtlichen Folgen einer Pflicht-
verletzung zu belehren. Zudem haben sie bei ihnen in geeigneter 
Weise auf die Einhaltung der Verschwiegenheitspflicht hinzuwirken. 
Den von dem Steuerberater oder Steuerbevollmächtigten beschäf-
tigten Personen stehen die Personen gleich, die im Rahmen einer 
berufsvorbereitenden Tätigkeit oder einer sonstigen Hilfstätigkeit an 
seiner beruflichen Tätigkeit mitwirken. Satz 1 gilt nicht für angestell-
te Personen, die im Hinblick auf die Verschwiegenheitspflicht den 
gleichen Anforderungen wie der Steuerberater oder Steuerbevoll-
mächtigte unterliegen. Hat sich ein Steuerberater oder Steuerbe-
vollmächtigter mit anderen Personen, die im Hinblick auf die Ver-
schwiegenheitspflicht den gleichen Anforderungen unterliegen wie 
er, zur gemeinschaftlichen Berufsausübung zusammengeschlos-
sen und besteht zu den beschäftigten Personen ein einheitliches 
Beschäftigungsverhältnis, so genügt auch der Nachweis, dass eine 
andere dieser Personen die Verpflichtung nach Satz 1 vorgenom-
men hat.

§ 62a Inanspruchnahme von Dienstleistungen
(Fassung vom: 30.10.2017, gültig ab: 09.11.2017)
(1) Steuerberater und Steuerbevollmächtigte dürfen Dienstleistern 

den Zugang zu Tatsachen eröffnen, auf die sich die Verpflich-
tung zur Verschwiegenheit gemäß § 57 Absatz 1 bezieht, so-
weit dies für die Inanspruchnahme der Dienstleistung erforder-
lich ist. Dienstleister ist eine andere Person oder Stelle, die vom 
Steuerberater oder vom Steuerbevollmächtigten im Rahmen 
seiner Berufsausübung mit Dienstleistungen beauftragt wird.

(2) Steuerberater und Steuerbevollmächtigte sind verpflichtet, den 
Dienstleister sorgfältig auszuwählen. Die Zusammenarbeit 
muss unverzüglich beendet werden, wenn die Einhaltung der 
dem Dienstleister gemäß Absatz 3 zu machenden Vorgaben 
nicht gewährleistet ist.

(3) Der Vertrag mit dem Dienstleister bedarf der Textform. In ihm 
ist 1. der Dienstleister unter Belehrung über die strafrechtlichen 
Folgen einer Pflichtverletzung zur Verschwiegenheit zu ver-
pflichten, 2. der Dienstleister zu verpflichten, sich nur insoweit 
Kenntnis von fremden Geheimnissen zu verschaffen, als dies 
zur Vertragserfüllung erforderlich ist, und 3. festzulegen, ob der 
Dienstleister befugt ist, weitere Personen zur Erfüllung des Ver-
trags heranzuziehen; für diesen Fall ist dem Dienstleister aufzu-
erlegen, diese Personen in Textform zur Verschwiegenheit zu 
verpflichten.

(4) Bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die im Ausland 
erbracht werden, darf der Steuerberater und der Steuerbevoll-
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mächtigte dem Dienstleister den Zugang zu fremden Geheim-
nissen unbeschadet der übrigen Voraussetzungen dieser Vor-
schrift nur dann eröffnen, wenn der dort bestehende Schutz 
der Geheimnisse dem Schutz im Inland vergleichbar ist, es sei 
denn, dass der Schutz der Geheimnisse dies nicht gebietet.

(5) Bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die unmittelbar 
einem einzelnen Mandat dienen, darf der Steuerberater und der 
Steuerbevollmächtigte dem Dienstleister den Zugang zu frem-
den Geheimnissen nur dann eröffnen, wenn der Mandant darin 
eingewilligt hat.

(6) Die Absätze 2 und 3 gelten auch im Fall der Inanspruchnahme 
von Dienstleistungen, in die der Mandant eingewilligt hat, sofern 
der Mandant nicht ausdrücklich auf die Einhaltung der in den 
Absätzen 2 und 3 genannten Anforderungen verzichtet hat.

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht, soweit Dienstleistungen auf 
Grund besonderer gesetzlicher Vorschriften in Anspruch ge-
nommen werden. Absatz 3 Satz 2 gilt nicht, soweit der Dienst-
leister hinsichtlich der zu erbringenden Dienstleistung gesetz-
lich zur Verschwiegenheit verpflichtet ist.

(8) Die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten bleiben 
unberührt.

§ 80 Abs. 1 Pflicht zum Erscheinen vor der Steuerberaterkammer
(Fassung vom: 07.07.2021, gültig ab: 01.08.2022)
(1) In Aufsichts- und Beschwerdesachen haben Mitglieder der 

Steuerberaterkammer dem Vorstand oder dem durch die Sat-
zung bestimmten Organ der zuständigen Steuerberaterkammer 
oder einem Beauftragten des Vorstandes oder des Organs Aus-
kunft zu geben sowie auf Verlangen ihre Handakten vorzulegen 
oder vor der zuständigen Steuerberaterkammer zu erscheinen. 
Das gilt nicht, wenn und soweit der Steuerberater oder Steuer-
bevollmächtigte dadurch seine Verpflichtung zur Verschwiegen-
heit verletzen oder sich durch wahrheitsgemäße Beantwortung 
oder Vorlage seiner Handakten die Gefahr zuziehen würde, we-
gen einer Straftat, einer Ordnungswidrigkeit oder einer Berufs-
pflichtverletzung verfolgt zu werden und er sich hierauf beruft. 
Der Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte ist auf das Recht 
zur Auskunftsverweigerung hinzuweisen.

Strafgesetzbuch (StGB)

§ 203 Abs. 1 Nr. 3 bis Nr. 3a und Abs. 3 bis 6 Verletzung von Privat-
geheimnissen
(Fassung vom: 07.11.2024, gültig ab: 13.11.2024)
(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum per-

sönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Be-
triebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als […]
3. Rechtsanwalt, Kammerrechtsbeistand, Patentanwalt, No-

tar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten Verfahren, 
Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, 
Steuerbevollmächtigten,

3a. Organ oder Mitglied eines Organs einer Wirtschaftsprü-
fungs-, Buchprüfungs- oder einer Berufsausübungsgesell-
schaft von Steuerberatern und Steuerbevollmächtigten, 
einer Berufsausübungsgesellschaft von Rechtsanwälten 
oder europäischen niedergelassenen Rechtsanwälten oder 
einer Berufsausübungsgesellschaft von Patentanwälten 
oder niedergelassenen europäischen Patentanwälten im 
Zusammenhang mit der Beratung und Vertretung der Wirt-
schaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder Berufsausübungsge-
sellschaft im Bereich der Wirtschaftsprüfung, Buchprüfung 
oder Hilfeleistung in Steuersachen oder ihrer rechtsanwalt-
lichen oder patentanwaltlichen Tätigkeit, […]

 anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(3) Kein Offenbaren im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn die in 
den Absätzen 1 und 2 genannten Personen Geheimnisse den 
bei ihnen berufsmäßig tätigen Gehilfen oder den bei ihnen zur 
Vorbereitung auf den Beruf tätigen Personen zugänglich ma-
chen. Die in den Absätzen 1 und 2 Genannten dürfen fremde 
Geheimnisse gegenüber sonstigen Personen offenbaren, die 
an ihrer beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit mitwirken, so-

weit dies für die Inanspruchnahme der Tätigkeit der sonstigen 
mitwirkenden Personen erforderlich ist; das Gleiche gilt für 
sonstige mitwirkende Personen, wenn diese sich weiterer Per-
sonen bedienen, die an der beruflichen oder dienstlichen Tätig-
keit der in den Absätzen 1 und 2 Genannten mitwirken.

(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird 
bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis offenbart, das 
ihm bei der Ausübung oder bei Gelegenheit seiner Tätigkeit als 
mitwirkende Person oder als bei den in den Absätzen 1 und 2 
genannten Personen tätiger Datenschutzbeauftragter bekannt 
geworden ist. Ebenso wird bestraft, wer
1. als in den Absätzen 1 und 2 genannte Person nicht dafür 

Sorge getragen hat, dass eine sonstige mitwirkende Per-
son, die unbefugt ein fremdes, ihr bei der Ausübung oder 
bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt gewordenes Ge-
heimnis offenbart, zur Geheimhaltung verpflichtet wurde; 
dies gilt nicht für sonstige mitwirkende Personen, die selbst 
eine in den Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind,

2. als im Absatz 3 genannte mitwirkende Person sich einer 
weiteren mitwirkenden Person, die unbefugt ein fremdes, ihr 
bei der Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit be-
kannt gewordenes Geheimnis offenbart, bedient und nicht 
dafür Sorge getragen hat, dass diese zur Geheimhaltung 
verpflichtet wurde; dies gilt nicht für sonstige mitwirkende 
Personen, die selbst eine in den Absätzen 1 oder 2 genann-
te Person sind, oder

3. nach dem Tod der nach Satz 1 oder nach den Absätzen 1 
oder 2 verpflichteten Person ein fremdes Geheimnis unbe-
fugt offenbart, das er von dem Verstorbenen erfahren oder 
aus dessen Nachlass erlangt hat.

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch anzuwenden, wenn der Täter 
das fremde Geheimnis nach dem Tod des Betroffenen unbefugt 
offenbart.

(6) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder 
einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, 
so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geld-
strafe.

§ 204 Verwertung fremder Geheimnisse
(Fassung vom: 30.10.2017, gültig ab: 09.11.2017)
(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- 

oder Geschäftsgeheimnis, zu dessen Geheimhaltung er nach 
§ 203 verpflichtet ist, verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) § 203 Abs. 5 gilt entsprechend.

Strafprozessordnung (StPO)

§ 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 2 Satz 1 Zeugnisverweigerungs-
recht der Berufsgeheimnisträger
(Fassung vom: 07.11.2024, gültig ab: 13.11.2024)
(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtigt: […]

3. Rechtsanwälte und Kammerrechtsbeistände, Patentanwäl-
te, Notare, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuer-
berater und Steuerbevollmächtigte, [...] über das, was ihnen 
in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder bekanntge-
worden ist; für Syndikusrechtsanwälte (§ 46 Absatz 2 der 
Bundesrechtsanwaltsordnung) und Syndikuspatentanwälte 
(§ 41a Absatz 2 der Patentanwaltsordnung) gilt dies vorbe-
haltlich des § 53a nicht hinsichtlich dessen, was ihnen in 
dieser Eigenschaft anvertraut worden oder bekanntgewor-
den ist;

(2) Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 3b Genannten dürfen das Zeug-
nis nicht verweigern, wenn sie von der Verpflichtung zur Ver-
schwiegenheit entbunden sind.

§ 53a Zeugnisverweigerungsrecht der mitwirkenden Personen
(Fassung vom: 07.07.2021, gültig ab: 01.08.2022)
(1) Den Berufsgeheimnisträgern nach § 53 Absatz 1 Satz 1 Num-

mer 1 bis 4 stehen die Personen gleich, die im Rahmen
1. eines Vertragsverhältnisses, einschließlich der gemein-

schaftlichen Berufsausübung,
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2. einer berufsvorbereitenden Tätigkeit,
3. einer sonstigen Hilfstätigkeit

an deren beruflicher Tätigkeit mitwirken. Über die Ausübung des 
Rechts dieser Personen, das Zeugnis zu verweigern, entscheiden 
die Berufsgeheimnisträger, es sei denn, dass diese Entscheidung in 
absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden kann.
(2) Die Entbindung von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit 

(§ 53 Absatz 2 Satz 1) gilt auch für die nach Absatz 1 mitwir-
kenden Personen.

§ 76 Abs. 1 Gutachtenverweigerungsrecht des Sachverständigen
(Fassung vom: 17.07.2015, gültig ab: 25.07.2015)
(1) Dieselben Gründe, die einen Zeugen berechtigen, das Zeugnis 

zu verweigern, berechtigen einen Sachverständigen zur Ver-
weigerung des Gutachtens. Auch aus anderen Gründen kann 
ein Sachverständiger von der Verpflichtung zur Erstattung des 
Gutachtens entbunden werden.

§ 97 Abs. 1, 2 und 3 Beschlagnahmeverbot
(Fassung vom: 30.11.2020, gültig ab: 01.01.2021)
(1) Der Beschlagnahme unterliegen nicht

1. schriftliche Mitteilungen zwischen dem Beschuldigten und 
den Personen, die nach § 52 oder § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3b das Zeugnis verweigern dürfen;

2. Aufzeichnungen, welche die in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 
3b Genannten über die ihnen vom Beschuldigten anvertrau-
ten Mitteilungen oder über andere Umstände gemacht ha-
ben, auf die sich das Zeugnisverweigerungsrecht erstreckt;

3. andere Gegenstände einschließlich der ärztlichen Unter-
suchungsbefunde, auf die sich das Zeugnisverweigerungs-
recht der in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3b Genannten er-
streckt.

(2) Diese Beschränkungen gelten nur, wenn die Gegenstände im 
Gewahrsam der zur Verweigerung des Zeugnisses Berechtig-
ten sind, [...]. Die Beschränkungen der Beschlagnahme gelten 
nicht, wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, 
dass die zeugnisverweigerungsberechtigte Person an der Tat 
oder an einer Datenhehlerei, Begünstigung, Strafvereitelung 
oder Hehlerei beteiligt ist, oder wenn es sich um Gegenstände 
handelt, die durch eine Straftat hervorgebracht oder zur Bege-
hung einer Straftat gebraucht oder bestimmt sind oder die aus 
einer Straftat herrühren.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, soweit die 
Personen, die nach § 53a Absatz 1 Satz 1 an der beruflichen 
Tätigkeit der in § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3b genann-
ten Personen mitwirken, das Zeugnis verweigern dürfen.

Zivilprozessordnung (ZPO)

§ 383 Abs. 1 Nr. 6 und Abs. 3 Zeugnisverweigerung aus persönli-
chen Gründen
(Fassung vom: 18.12.2018, gültig ab: 22.12.2018)
(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt: […]

6. Personen, denen kraft ihres Amtes, Standes oder Gewer-
bes Tatsachen anvertraut sind, deren Geheimhaltung durch 
ihre Natur oder durch gesetzliche Vorschrift geboten ist, in 
Betreff der Tatsachen, auf welche die Verpflichtung zur Ver-
schwiegenheit sich bezieht.

(3) Die Vernehmung der unter Nummern 4 bis 6 bezeichneten Per-
sonen ist, auch wenn das Zeugnis nicht verweigert wird, auf Tat-
sachen nicht zu richten, in Ansehung welcher erhellt, dass ohne 
Verletzung der Verpflichtung zur Verschwiegenheit ein Zeugnis 
nicht abgelegt werden kann.

§ 385 Abs. 2 Ausnahmen vom Zeugnisverweigerungsrecht
(Fassung vom: 05.12.2005, gültig ab: 21.10.2005)
(2) Die in § 383 Nr. 4, 6 bezeichneten Personen dürfen das Zeug-

nis nicht verweigern, wenn sie von der Verpflichtung zur Ver-
schwiegenheit entbunden sind.

§ 386 Erklärung der Zeugnisverweigerung
(Fassung vom: 05.12.2005, gültig ab: 21.10.2005)
(1) Der Zeuge, der das Zeugnis verweigert, hat vor dem zu seiner 

Vernehmung bestimmten Termin schriftlich oder zum Protokoll 
der Geschäftsstelle oder in diesem Termin die Tatsachen, auf 
die er die Weigerung gründet, anzugeben und glaubhaft zu ma-
chen.

(2) Zur Glaubhaftmachung genügt in den Fällen des § 383 Nr. 4, 6 
die mit Berufung auf einen geleisteten Diensteid abgegebene 
Versicherung.

(3) Hat der Zeuge seine Weigerung schriftlich oder zum Protokoll 
der Geschäftsstelle erklärt, so ist er nicht verpflichtet, in dem zu 
seiner Vernehmung bestimmten Termin zu erscheinen.

(4) Von dem Eingang einer Erklärung des Zeugen oder von der Auf-
nahme einer solchen zum Protokoll hat die Geschäftsstelle die 
Parteien zu benachrichtigen.

§ 408 Abs. 1 Gutachtenverweigerungsrecht
(Fassung vom: 05.12.2005, gültig ab: 21.10.2005)
(1) Dieselben Gründe, die einen Zeugen berechtigen, das Zeugnis 

zu verweigern, berechtigen einen Sachverständigen zur Ver-
weigerung des Gutachtens. Das Gericht kann auch aus ande-
ren Gründen einen Sachverständigen von der Verpflichtung zur 
Erstattung des Gutachtens entbinden.

Abgabenordnung (AO)

§ 102 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a und b und Abs. 2 und 3 Auskunftsver-
weigerungsrecht zum Schutz bestimmter Berufsgeheimnisse
(Fassung vom: 21.12.2019, gültig ab: 01.09.2020)
(1) Die Auskunft können ferner verweigern: […]

3. a) Verteidiger,
 b)  Rechtsanwälte, Patentanwälte, Notare, Steuerberater, 

Wirtschaftsprüfer, Steuerbevollmächtigte, vereidigte 
Buchprüfer,

 über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden 
oder bekannt geworden ist,

(2) Den in Absatz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Personen stehen ihre 
Gehilfen und die Personen gleich, die zur Vorbereitung auf den 
Beruf an der berufsmäßigen Tätigkeit teilnehmen. Über die Aus-
übung des Rechts dieser Hilfspersonen, die Auskunft zu verwei-
gern, entscheiden die im Absatz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Perso-
nen, es sei denn, dass diese Entscheidung in absehbarer Zeit 
nicht herbeigeführt werden kann.

(3) Die in Absatz 1 Nr. 3 genannten Personen dürfen die Auskunft 
nicht verweigern, wenn sie von der Verpflichtung zur Verschwie-
genheit entbunden sind. Die Entbindung von der Verpflichtung 
zur Verschwiegenheit gilt auch für die Hilfspersonen.

§ 104 Verweigerung der Erstattung eines Gutachtens und der Vor-
lage von Urkunden
(Fassung vom: 01.10.2002, gültig ab: 01.09.2002)
(1) Soweit die Auskunft verweigert werden darf, kann auch die Er-

stattung eines Gutachtens und die Vorlage von Urkunden oder 
Wertsachen verweigert werden. § 102 Abs. 4 Satz 2 bleibt un-
berührt.

(2) Nicht verweigert werden kann die Vorlage von Urkunden und 
Wertsachen, die für den Beteiligten aufbewahrt werden, soweit 
der Beteiligte bei eigenem Gewahrsam zur Vorlage verpflichtet 
wäre. Für den Beteiligten aufbewahrt werden auch die für ihn 
geführten Geschäftsbücher und sonstigen Aufzeichnungen.

Finanzgerichtsordnung (FGO)

§ 84 Abs. 1 Zeugnisverweigerungsrecht, Anwendung der AO [Ab-
schnitt III – Verfahren im ersten Rechtszug]
(Fassung vom: 28.03.2001, gültig ab: 01.01.2001)
(1) Für das Recht zur Verweigerung des Zeugnisses und die Pflicht 

zur Belehrung über das Zeugnisverweigerungsrecht gelten die 
§§ 101 bis 103 der Abgabenordnung sinngemäß.
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Handelsgesetzbuch (HGB)

§ 323 Abs. 1 und 3 Verantwortlichkeit des Abschlußprüfers
(Fassung vom: 03.06.2021, gültig ab: 01.07.2021)
(1) Der Abschlußprüfer, seine Gehilfen und die bei der Prüfung mit-

wirkenden gesetzlichen Vertreter einer Prüfungsgesellschaft 
sind zur gewissenhaften und unparteiischen Prüfung und zur 
Verschwiegenheit verpflichtet; gesetzliche Mitteilungspflichten 
bleiben unberührt. Sie dürfen nicht unbefugt Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnisse verwerten, die sie bei ihrer Tätigkeit erfahren 
haben. Wer vorsätzlich oder fahrlässig seine Pflichten verletzt, 
ist der Kapitalgesellschaft und, wenn ein verbundenes Unter-
nehmen geschädigt worden ist, auch diesem zum Ersatz des 
daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Mehrere Personen 
haften als Gesamtschuldner.

(3) Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit besteht, wenn eine Prü-
fungsgesellschaft Abschlußprüfer ist, auch gegenüber dem Auf-
sichtsrat und den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Prüfungs-
gesellschaft.

§ 333 Abs. 1 und 2 Verletzung der Geheimhaltungspflicht
(Fassung vom: 03.06.2021, gültig ab: 01.01.2022)
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird 

bestraft, wer ein Geheimnis der Kapitalgesellschaft, eines Toch-
terunternehmens (§ 290 Abs. 1, 2), eines gemeinsam geführten 
Unternehmens (§ 310) oder eines assoziierten Unternehmens 
(§ 311), namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, das 
ihm in seiner Eigenschaft als Abschlußprüfer oder Gehilfe eines 
Abschlußprüfers bei Prüfung des Jahresabschlusses, eines 
Einzelabschlusses nach § 325 Abs. 2a oder des Konzernab-
schlusses bekannt geworden ist, unbefugt offenbart.

(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder 
einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, 
so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geld-
strafe. Ebenso wird bestraft, wer ein Geheimnis der in Absatz 1 
bezeichneten Art, namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnis, das ihm unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 
bekannt geworden ist, unbefugt verwertet.

§ 340k Abs. 1 und Abs. 2a [Prüfung]
(Fassung vom: 03.06.2021, gültig ab: 01.07.2021)
(1)  Kreditinstitute haben unabhängig von ihrer Größe ihren Jahres-

abschluß und Lagebericht sowie ihren Konzernabschluß und 
Konzernlagebericht unbeschadet der Vorschriften der §§ 28 
und 29 des Gesetzes über das Kreditwesen nach den Vor-
schriften des Dritten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts 
über die Prüfung prüfen zu lassen; § 319 Absatz 1 Satz 2 ist 
nicht anzuwenden. Die Prüfung ist spätestens vor Ablauf des 
fünften Monats des dem Abschlußstichtag nachfolgenden Ge-
schäftsjahrs vorzunehmen. Der Jahresabschluß ist nach der 
Prüfung unverzüglich festzustellen. Die Vorschriften des Drit-
ten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts sind auf Kreditinsti-
tute, die Unternehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a 
Satz 2 Nummer 1 oder 2 sind, nur insoweit anzuwenden, als 
nicht die Verordnung (EU) Nr. 537/2014 anzuwenden ist.

(2a) Bei der Prüfung des Jahresabschlusses der in Absatz 2 be-
zeichneten Kreditinstitute durch einen Prüfungsverband darf 
der gesetzlich vorgeschriebene Bestätigungsvermerk nur von 
Wirtschaftsprüfern unterzeichnet werden. Die im Prüfungsver-
band tätigen Wirtschaftsprüfer haben ihre Prüfungstätigkeit un-
abhängig, gewissenhaft, verschwiegen und eigenverantwortlich 
auszuüben. Sie haben sich insbesondere bei der Erstattung von 
Prüfungsberichten unparteiisch zu verhalten. Weisungen dürfen 
ihnen hinsichtlich ihrer Prüfungstätigkeit von Personen, die nicht 
Wirtschaftsprüfer sind, nicht erteilt werden. Die Zahl der im Ver-
band tätigen Wirtschaftsprüfer muss so bemessen sein, dass die 
den Bestätigungsvermerk unterschreibenden Wirtschaftsprüfer 
die Prüfung verantwortlich durchführen können.

§ 341k Abs. 1 [Prüfung]
(Fassung vom: 03.06.2021, gültig ab: 01.07.2021)
(1) Versicherungsunternehmen haben unabhängig von ihrer Größe 

ihren Jahresabschluß und Lagebericht sowie ihren Konzernab-
schluß und Konzernlagebericht nach den Vorschriften des Drit-
ten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts prüfen zu lassen. 
§ 319 Absatz 1 Satz 2 ist nicht anzuwenden. Hat keine Prü-
fung stattgefunden, so kann der Jahresabschluß nicht festge-
stellt werden. Die Vorschriften des Dritten Unterabschnitts des 
Zweiten Abschnitts sind auf Versicherungsunternehmen, die 
Unternehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 
Nummer 1 oder 3 sind, nur insoweit anzuwenden, als nicht die 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 anzuwenden ist.

Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch (EGHGB)
Artikel 25 Abs. 2 [Prüfung von Abschlüssen]
(Fassung vom: 03.06.2021, gültig ab: 01.07.2021)
(2) Bei der Prüfung des Jahresabschlusses der in Absatz 1 be-

zeichneten Gesellschaften oder Unternehmen durch einen 
Prüfungsverband darf der gesetzlich vorgeschriebene Bestä-
tigungsvermerk nur von Wirtschaftsprüfern unterzeichnet wer-
den. Die im Prüfungsverband tätigen Wirtschaftsprüfer haben 
ihre Prüfungstätigkeit unabhängig, gewissenhaft, verschwiegen 
und eigenverantwortlich auszuüben. Sie haben sich insbeson-
dere bei der Erstattung von Prüfungsberichten unparteiisch zu 
verhalten. Weisungen dürfen ihnen hinsichtlich ihrer Prüfungs-
tätigkeit von Personen, die nicht Wirtschaftsprüfer sind, nicht 
erteilt werden. Die Zahl der im Verband tätigen Wirtschaftsprü-
fer muß so bemessen sein, daß die den Bestätigungsvermerk 
unterschreibenden Wirtschaftsprüfer die Prüfung verantwortlich 
durchführen können.

Aktiengesetz (AktG)

§ 49 Verantwortlichkeit der Gründungsprüfer
(Fassung vom: 19.12.1985, gültig ab: 01.01.1986)
§ 323 Abs. 1 bis 4 des Handelsgesetzbuchs über die Verantwort-
lichkeit des Abschlußprüfers gilt sinngemäß.

§ 144 Verantwortlichkeit der Sonderprüfer
(Fassung vom: 19.12.1985, gültig ab: 01.01.1986)
§ 323 des Handelsgesetzbuchs über die Verantwortlichkeit des Ab-
schlußprüfers gilt sinngemäß.

§ 209 Abs. 4 Satz 2 Zugrunde gelegte Bilanz [4. Unterabschnitt: Ka-
pitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln]
(Fassung vom: 03.06.2021, gültig ab: 01.07.2021)
(4) […] Soweit sich aus der Besonderheit des Prüfungsauftrags 

nichts anderes ergibt, sind auf die Prüfung § 318 Abs. 1 Satz 3 
und 4, § 319 Abs. 1 bis 4, § 319b Abs. 1, § 320 Abs. 1, 2, 
§§ 321, 322 Abs. 7 und § 323 des Handelsgesetzbuchs sowie 
bei einer Gesellschaft, die Unternehmen von öffentlichem Inte-
resse nach § 316a Satz 2 des Handelsgesetzbuchs ist, auch 
Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 entspre-
chend anzuwenden.

§ 258 Abs. 5 Bestellung der Sonderprüfer [3. Abschnitt: Sonderprü-
fung wegen unzulässiger Unterbewertung]
(Fassung vom: 03.06.2021, gültig ab: 01.07.2021)
(5) § 142 Abs. 6 über den Ersatz angemessener barer Auslagen 

und die Vergütung gerichtlich bestellter Sonderprüfer, § 145 
Abs. 1 bis 3 über die Rechte der Sonderprüfer, § 146 über die 
Kosten der Sonderprüfung und § 323 des Handelsgesetzbuchs 
über die Verantwortlichkeit des Abschlußprüfers gelten sinnge-
mäß. Die Sonderprüfer nach Absatz 1 haben die Rechte nach 
§ 145 Abs. 2 auch gegenüber dem Abschlußprüfer der Gesell-
schaft.
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§ 293d Abs. 2 Auswahl, Stellung und Verantwortlichkeit der Vertrags-
prüfer [2. Abschnitt: Abschluß, Änderung und Beendigung von Unter-
nehmensverträgen]
(Fassung vom: 03.06.2021, gültig ab: 01.07.2021)
(2) Für die Verantwortlichkeit der Vertragsprüfer, ihrer Gehilfen und 

der bei der Prüfung mitwirkenden gesetzlichen Vertreter einer 
Prüfungsgesellschaft gilt § 323 des Handelsgesetzbuchs ent-
sprechend. Die Verantwortlichkeit besteht gegenüber den ver-
tragschließenden Unternehmen und deren Anteilsinhabern.

§ 404 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Verletzung der Geheimhaltungspflicht
(Fassung vom: 19.07.2002, gültig ab: 26.07.2002)
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, bei börsennotierten Gesell-

schaften bis zu zwei Jahren, oder mit Geldstrafe wird bestraft, 
wer ein Geheimnis der Gesellschaft, namentlich ein Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnis, das ihm in seiner Eigenschaft als […]

2. Prüfer oder Gehilfe eines Prüfers 
bekanntgeworden ist, unbefugt offenbart; im Falle der Nummer 2 
jedoch nur, wenn die Tat nicht in § 333 des Handelsgesetzbuchs 
mit Strafe bedroht ist.
(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder 

einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, 
so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, bei börsen-
notierten Gesellschaften bis zu drei Jahren, oder Geldstrafe. 
Ebenso wird bestraft, wer ein Geheimnis der in Absatz 1 be-
zeichneten Art, namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnis, das ihm unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 
bekanntgeworden ist, unbefugt verwertet.

Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
(GmbHG)

§ 57f Abs. 3 Satz 1 und 2 Anforderungen an die Bilanz [Kapitalerhö-
hung aus Gesellschaftsmitteln]
(Fassung vom: 03.06.2021, gültig ab: 01.07.2021)
(3) Die Prüfer werden von den Gesellschaftern gewählt; falls nicht 

andere Prüfer gewählt werden, gelten die Prüfer als gewählt, 
die für die Prüfung des letzten Jahresabschlusses von den Ge-
sellschaftern gewählt oder vom Gericht bestellt worden sind. Im 
Übrigen sind, soweit sich aus der Besonderheit des Prüfungs-
auftrags nichts anderes ergibt, § 318 Absatz 1 Satz 2, § 319 
Absatz 1 bis 4, § 319b Absatz 1, § 320 Absatz 1 Satz 2 und 
Absatz 2, die §§ 321 und 323 des Handelsgesetzbuchs sowie 
bei Gesellschaften, die Unternehmen von öffentlichem Inter-
esse nach § 316a Satz 2 des Handelsgesetzbuchs sind, auch 
Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische 
Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen 
von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlus-
ses 2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, 
S. 77; L 170 vom 11.6.2014, S. 66) anzuwenden.

Genossenschaftsgesetz (GenG)

§ 62 Abs. 1 und 4 Verantwortlichkeit der Prüfungsorgane
(Fassung vom: 17.07.2017, gültig ab: 22.07.2017)
(1) Verbände, Prüfer und Prüfungsgesellschaften sind zur gewis-

senhaften und unparteiischen Prüfung und zur Verschwiegen-
heit verpflichtet. Sie dürfen Geschäfts- und Betriebsgeheim-
nisse, die sie bei ihrer Tätigkeit erfahren haben, nicht unbefugt 
verwerten. Wer seine Pflichten vorsätzlich oder fahrlässig ver-
letzt, haftet der Genossenschaft für den daraus entstehenden 
Schaden. Mehrere Personen haften als Gesamtschuldner.

(4) Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit nach Absatz 1 Satz 1 
besteht, wenn eine Prüfungsgesellschaft die Prüfung vornimmt, 
auch gegenüber dem Aufsichtsrat und den Mitgliedern des 
Aufsichtsrats der Prüfungsgesellschaft. Der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats der Prüfungsgesellschaft und sein Stellvertreter 
dürfen jedoch die von der Prüfungsgesellschaft erstatteten Be-
richte einsehen, die hierbei erlangten Kenntnisse aber nur ver-
werten, soweit es die Erfüllung der Überwachungspflicht des 
Aufsichtsrats erfordert.

§ 63g Abs. 2 Durchführung der Qualitätskontrolle
(Fassung vom: 31.03.2016, gültig ab: 17.06.2016)
(2) Auf das Prüfungsverfahren sind § 57a Absatz 5, 5b, 6, 6a Satz 1 

sowie Absatz 8, die §§ 57b bis 57e Absatz 1, 2 Satz 1, 2 und 4 
und Absatz 3 Satz 1, § 66a Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 bis 
3, Absatz 5 Satz 1 und § 66b der Wirtschaftsprüferordnung ent-
sprechend anzuwenden. Die Ergebnisse einer Inspektion nach 
§ 63h sind im Rahmen der Qualitätskontrolle zu berücksichti-
gen. Soweit dies zur Durchführung der Qualitätskontrolle erfor-
derlich ist, ist die Pflicht zur Verschwiegenheit nach § 62 Abs. 1 
eingeschränkt.

§ 151 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Verletzung der Geheimhaltungspflicht
(Fassung vom: 16.10.2006, gültig ab: 18.08.2006)
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird 

bestraft, wer ein Geheimnis der Genossenschaft, namentlich 
ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, das ihm in seiner Ei-
genschaft als [...]

2. Prüfer oder Gehilfe eines Prüfers
bekannt geworden ist, unbefugt offenbart, im Falle der Nummer 2 
jedoch nur, wenn die Tat nicht in § 340m in Verbindung mit § 333 
des Handelsgesetzbuchs mit Strafe bedroht ist.
(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder 

einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, 
so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geld-
strafe. Ebenso wird bestraft, wer ein Geheimnis der in Absatz 1 
bezeichneten Art, namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnis, das ihm unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 
bekannt geworden ist, unbefugt verwertet.

Publizitätsgesetz (PublG)

§ 6 Abs. 1 Prüfung durch die Abschlußprüfer
(Fassung vom: 03.06.2021, gültig ab: 01.07.2021)
(1) Der Jahresabschluß und der Lagebericht sind durch einen Ab-

schlußprüfer zu prüfen. Soweit in den Absätzen 2 und 3 nichts 
anderes bestimmt ist, gelten § 316 Absatz 3, § 317 Absatz 1, 2 
Satz 1 bis 3, Absatz 3a, 4a bis 6, § 318 Absatz 1, 1a, 3 bis 8, 
§ 319 Absatz 1 bis 4, § 319b Absatz 1, § 320 Absatz 1, 2 und 
4 sowie die §§ 321 bis 324 des Handelsgesetzbuchs über die 
Prüfung des Jahresabschlusses sinngemäß, bei einem Unter-
nehmen, das ein Unternehmen von öffentlichem Interesse nach 
§ 316a Satz 2 Nummer 1 des Handelsgesetzbuchs ist, jedoch 
nur insoweit, als nicht die Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 
über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei 
Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung 
des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 
vom 27.5.2014, S. 77; L 170 vom 11.6.2014, S. 66) anzuwen-
den ist. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für einen Einzelabschluss 
nach § 9 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 325 Absatz 2a 
des Handelsgesetzbuchs.

§ 14 Abs. 1 Prüfung des Konzernabschlusses
(Fassung vom: 17.07.2015, gültig ab: 23.07.2015)
(1) Der Konzernabschluß oder Teilkonzernabschluß ist unter Ein-

beziehung des Konzernlageberichts oder des Teilkonzernlage-
berichts durch einen Abschlußprüfer zu prüfen. § 316 Abs. 3, 
§§ 317 bis 324 des Handelsgesetzbuchs über die Prüfung so-
wie § 6 Abs. 2, 3 dieses Gesetzes gelten sinngemäß.

§ 19 Abs. 1 und 2 Verletzung der Geheimhaltungspflicht
(Fassung vom: 02.03.1974, gültig ab: 01.01.1980)
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird 

bestraft, wer ein Geheimnis des Unternehmens (Konzernlei-
tung, Teilkonzernleitung), namentlich ein Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnis, das ihm in seiner Eigenschaft als Prüfer nach 
diesem Gesetz oder als Gehilfe eines solchen Prüfers bekannt-
geworden ist, unbefugt offenbart.

(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder 
einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, 
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so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geld-
strafe. Ebenso wird bestraft, wer ein Geheimnis der in Absatz 1 
bezeichneten Art, namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnis, das ihm unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 
bekanntgeworden ist, unbefugt verwertet.

Kreditwesengesetz (KWG)

§ 9 Abs. 1 Verschwiegenheitspflicht
(Fassung vom: 22.12.2023, gültig ab: 30.12.2023)
(1) Die bei der Bundesanstalt beschäftigten und die nach § 4 Ab-

satz 3 des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes beauftrag-
ten Personen, die nach § 45c bestellten Sonderbeauftragten, 
die nach § 37 Absatz 1 Satz 2 und § 38 Absatz 2 Satz 2 und 3 
bestellten Abwickler, die gerichtlich bestellten Treuhänder nach 
§ 2c Absatz 2 Satz 2 sowie die im Dienst der Deutschen Bun-
desbank stehenden Personen, soweit sie zur Durchführung die-
ses Gesetzes tätig werden, dürfen die ihnen bei ihrer Tätigkeit 
bekanntgewordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung im Inter-
esse des Instituts, der zuständigen Behörden oder eines Dritten 
liegt, insbesondere Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, nicht 
unbefugt offenbaren oder verwerten, auch wenn sie nicht mehr 
im Dienst sind oder ihre Tätigkeit beendet ist. Dies gilt auch 
für die in Satz 1 genannten Personen, sofern ihnen Tatsachen 
im Rahmen der Anbahnung einer Beauftragung oder Bestellung 
anvertraut werden. Die von den beaufsichtigten Instituten und 
Unternehmen zu beachtenden allgemeinen datenschutzrecht-
lichen Vorschriften bleiben unberührt. Dies gilt auch für andere 
Personen, die durch dienstliche Berichterstattung Kenntnis von 
den in Satz 1 bezeichneten Tatsachen erhalten. Ein unbefugtes 
Offenbaren oder Verwerten im Sinne des Satzes 1 liegt insbe-
sondere nicht vor, wenn Tatsachen weitergegeben werden an
1. Strafverfolgungsbehörden oder für Straf- und Bußgeldsa-

chen zuständige Gerichte,
2. kraft Gesetzes oder im öffentlichen Auftrag mit der Über-

wachung von Instituten, Wertpapierinstituten, Schwarmfi-
nanzierungsdienstleistern, Kreditdienstleistungsinstituten, 
Kapitalverwaltungsgesellschaften, extern verwalteten In-
vestmentgesellschaften, EU-Verwaltungsgesellschaften 
oder ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaften, Fi-
nanzunternehmen, Versicherungsunternehmen, der Fi-
nanzmärkte oder des Zahlungsverkehrs betraute Stellen 
sowie von diesen beauftragte Personen,

3. mit der Liquidation, oder dem Insolvenzverfahren über das 
Vermögen eines Instituts befaßte Stellen,

4. mit der gesetzlichen Prüfung der Rechnungslegung von In-
stituten oder Finanzunternehmen betraute Personen sowie 
Stellen, welche die vorgenannten Personen beaufsichtigen,

5. eine Einlagensicherungseinrichtung oder Anlegerentschädi-
gungseinrichtung,

6. Wertpapier- oder Terminbörsen,
7. Zentralnotenbanken,
8. Betreiber von Systemen nach §1 Abs. 16,
9. die zuständigen Stellen in anderen Staaten des Europäi-

schen Wirtschaftsraums sowie in Drittstaaten, mit denen die 
Bundesanstalt im Rahmen von Aufsichtskollegien nach § 8e 
zusammenarbeitet,

10. die Europäische Zentralbank, das Europäische System der 
Zentralbanken, die Europäische Bankenaufsichtsbehörde, 
die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungs-
wesen und die betriebliche Altersversorgung, die Europä-
ische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, den Gemein-
samen Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden, 
den Europäischen Ausschuss für Systemrisiken oder die 
Europäische Kommission,

11. Behörden, die für die Aufsicht über Zahlungs- und Abwick-
lungssysteme zuständig sind,

12. Parlamentarische Untersuchungsausschüsse nach § 1 
des Untersuchungsausschussgesetzes auf Grund einer 
Entscheidung über ein Ersuchen nach § 18 Absatz 2 des 
Untersuchungsausschussgesetzes,

13. das Bundesverfassungsgericht,

14. den Bundesrechnungshof, sofern sich sein Untersuchungs-
auftrag auf die Entscheidungen und sonstigen Tätigkeiten 
der Bundesanstalt nach diesem Gesetz oder der Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013 bezieht,

15. Verwaltungsgerichte in verwaltungsrechtlichen Streitigkei-
ten, in denen die Bundesanstalt Beklagte ist, mit Ausnahme 
von Klagen nach dem Informationsfreiheitsgesetz,

16. die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich für die Zwe-
cke quantitativer Folgenabschätzungen sowie an den Rat 
für Finanzstabilität für die Zwecke seiner Überwachungsauf-
gaben,

17. den Internationalen Währungsfonds oder die Weltbank für 
die Zwecke der Bewertungen im Rahmen des Programms 
zur Bewertung des Finanzsektors,

18. den Ausschuss für Finanzstabilität oder den Europäischen 
Ausschuss für Systemrisiken,

19. die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung, das Gre-
mium zum Finanzmarktstabilisierungsfonds im Sinne des 
§ 10a Absatz 1 des Stabilisierungsfondsgesetzes oder den 
Lenkungsausschuss im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 des 
Stabilisierungsfondsgesetzes,

20. Behörden im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 17 und 
18 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014,

21. Behörden, die für die Überwachung der Einhaltung der 
Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und 
des Rates durch die in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 1 und 
2 der Richtlinie aufgeführten Verpflichteten zuständig sind, 
und zentrale Meldestellen oder andere Behörden, die kraft 
Gesetzes oder im öffentlichen Auftrag mit der Bekämpfung, 
Aufklärung und Verhinderung von Geldwäsche oder von 
Terrorismusfinanzierung betraut sind,

22. zuständige Behörden oder Stellen, die für die Anwendung 
der Regelungen zur strukturellen Trennung innerhalb einer 
Bankengruppe verantwortlich sind, oder

23. das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik,
24. zuständige Behörden im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buch-

stabe r der Verordnung (EU) 2020/1503 oder
25. natürliche oder juristische Personen, die als Sonderbeauf-

tragte nach § 45c, als Abwickler nach § 37 Absatz 1 Satz 2 
oder § 38 Absatz 2 Satz 2 oder 3 oder als Treuhänder nach 
§ 2c Absatz 2 Satz 2 oder in einem vergleichbaren Verhält-
nis tätig werden; das Gleiche gilt für die Informationsweiter-
gabe an diesen Personenkreis, die im Rahmen der Anbah-
nung einer Beauftragung oder Bestellung notwendig ist,

 soweit diese Stellen oder Personen die Informationen zur Er-
füllung ihrer Aufgaben oder zur Prüfung, ob sie eine der in Num-
mer 25 genannten Aufgaben ausüben können, benötigen. Für 
die bei den in Satz 5 Nummer 1 bis 11, 13 bis 19, 21, 23 und 
25 genannten Stellen oder Personen beschäftigten Personen 
und die von diesen Stellen oder Personen beauftragten Perso-
nen sowie für die Mitglieder der in Satz 5 Nummer 12 und 19 
genannten Ausschüsse gilt die Verschwiegenheitspflicht nach 
Satz 1 entsprechend. 7 Befindet sich eine in Satz 5 Nummer 
1 bis 11, 16 bis 18, 21 und 22 genannte Stelle in einem ande-
ren Staat, so dürfen die Tatsachen nur weitergegeben werden, 
wenn die bei dieser Stelle beschäftigten und die von dieser 
Stelle beauftragten Personen einer dem Satz 1 weitgehend 
entsprechenden Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Die aus-
ländische Stelle ist darauf hinzuweisen, daß sie Informationen 
nur zu dem Zweck verarbeiten darf, zu deren Erfüllung sie ihr 
übermittelt werden. Eine Weitergabe an die in Satz 5 Nummer 
16 und 17 genannten Stellen darf nur erfolgen, wenn
1. die Anfrage unter Berücksichtigung der übertragenen spe-

zifischen Aufgaben hinreichend begründet und hinreichend 
genau in Bezug auf Art, Umfang und Format der angefor-
derten Informationen und in Bezug auf die Mittel für deren 
Übermittlung ist,

2. die angeforderten Informationen
a) unbedingt erforderlich sind, damit die anfragende Stelle 

ihre spezifischen Aufgaben wahrnehmen kann, und
b) nicht über die der anfragenden Stelle übertragenen ge-

setzlichen Aufgaben hinausgehen und
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3. die Informationen ausschließlich den Personen übermittelt 
werden, die bei der anfragenden Stelle unmittelbar mit der 
Wahrnehmung der spezifischen Aufgabe befasst sind, für 
deren Erfüllung die angeforderten Informationen unbedingt 
erforderlich sind.

Andere Informationen als aggregierte und anonymisierte Infor-
mationen dürfen mit den in Satz 5 Nummer 16 und 17 genannten 
Stellen nur in den Räumlichkeiten der Aufsichtsbehörde und der 
Deutschen Bundesbank ausgetauscht werden. Informationen, die 
aus einem anderen Staat stammen, dürfen nur mit ausdrücklicher 
Zustimmung der zuständigen Stellen, die diese Informationen mit-
geteilt haben, und nur für solche Zwecke weitergegeben werden, 
denen diese Stellen zugestimmt haben.

Umwandlungsgesetz (UmwG)

§ 11 Abs. 2 Stellung und Verantwortlichkeit der Verschmelzungsprüfer
(Fassung vom: 03.06.2021, gültig ab: 01.07.2021)
(2) Für die Verantwortlichkeit der Verschmelzungsprüfer, ihrer Ge-

hilfen und der bei der Prüfung mitwirkenden gesetzlichen Ver-
treter einer Prüfungsgesellschaft gilt § 323 des Handelsgesetz-
buchs entsprechend. Die Verantwortlichkeit besteht gegenüber 
den an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträgem und deren 
Anteilsinhabern.

§ 349 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Verletzung der Geheimhaltungspflicht
(Fassung vom: 22.02.2023, gültig ab: 01.03.2023)
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird 

bestraft, wer ein Geheimnis eines an einer Umwandlung betei-
ligten Rechtsträgers, namentlich ein Betriebs- oder Geschäfts-
geheimnis, das ihm in seiner Eigenschaft als […]
2. Verschmelzungs-, Spaltungs- oder Übertragungsprüfer oder 

Gehilfe eines solchen Prüfers 
bekannt geworden ist, unbefugt offenbart, wenn die Tat […] im Falle 
der Nummer 2 nicht in § 333 des Handelsgesetzbuchs mit Strafe 
bedroht ist.
(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder 

einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, 
so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geld-
strafe. Ebenso wird bestraft, wer ein Geheimnis der in Absatz 1 
bezeichneten Art, namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnis, das ihm unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 
bekannt geworden ist, unbefugt verwertet.

Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)

§ 306 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Betreten und Durchsuchen von Räumen; 
Beschlagnahme
(Fassung vom: 20.07.2022, gültig ab: 27.07.2022)
(1) Die Aufsichtsbehörde ist befugt, […]

3. an von ihr durchgeführten Prüfungen nach den Nummern 1 
und 2 Personen zu beteiligen, die nach § 341k in Verbindung 
mit § 319 des Handelsgesetzbuchs zu Abschlussprüfern be-
stimmt werden können, oder diese Personen mit der Durch-
führung von Prüfungen nach den Nummern 1 und 2 zu be-
auftragen; für diese Personen gilt die Bestimmung des § 323 
des Handelsgesetzbuchs für Abschlussprüfer sinngemäß;

§ 309 Abs. 1 und Abs. 5 Nr. 4 und Abs. 8 Verschwiegenheitspflicht
(Fassung vom: 22.12.2023, gültig ab: 30.12.2023)
(1) Die bei den Versicherungsaufsichtsbehörden beschäftigten 

oder von ihnen beauftragten Personen, die nach § 307 bestell-
ten Sonderbeauftragten, die nach § 308 Absatz 1 Satz 2 be-
stellten Abwickler und die nach § 19 Absatz 2 Satz 1 gerichtlich 
bestellten Treuhänder sowie die Mitglieder des Versicherungs-
beirats dürfen bei ihrer Tätigkeit erhaltene vertrauliche Informa-
tionen an keine andere Person oder Behörde weitergeben. Dies 
gilt auch für die in Satz 1 genannten Personen, sofern ihnen 
Tatsachen im Rahmen der Anbahnung einer Beauftragung oder 
Bestellung anvertraut werden sowie für andere Personen, die 
durch dienstliche Berichterstattung Kenntnis von den in Satz 1 
genannten Informationen erhalten. Die Sätze 1 und 2 gelten 
nicht für die Weitergabe von Informationen in zusammenge-

fasster oder allgemeiner Form, bei der die einzelnen Versiche-
rungsunternehmen nicht zu erkennen sind.

(5) Die Schweigepflicht nach Absatz 1 verbietet insbesondere nicht 
die Weitergabe von Informationen an […]
4. mit der gesetzlichen Prüfung der Rechnungslegung von 

Versicherungsunternehmen, Kreditinstituten, Kapitalverwal-
tungsgesellschaften, extern verwalteten Investmentgesell-
schaften, EU-Verwaltungsgesellschaften oder ausländischen 
AIF-Verwaltungsgesellschaften oder Finanzunternehmen be-
traute Personen sowie Stellen, die die vorgenannten Perso-
nen beaufsichtigen, 

soweit diese Stellen die Informationen zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
benötigen.
(8) Für die bei den in Absatz 5 Nummer 1 bis 8 und 10 bis 13 ge-

nannten Stellen beschäftigten Personen, die von diesen Stel-
len beauftragten Personen und die Mitglieder der in Absatz 5 
Nummer 9 genannten Ausschüsse gilt die Schweigepflicht nach 
Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Befindet sich eine in Absatz 5 
Nummer 1 bis 8 und 12 genannte Stelle in einem anderen Staat, 
so dürfen die Informationen nur weitergegeben werden, wenn 
die bei dieser Stelle beschäftigten und von dieser Stelle beauf-
tragten Personen einer dem Absatz 1 Satz 1 entsprechenden 
Schweigepflicht unterliegen. Die Stelle eines Drittstaates ist 
darauf hinzuweisen, dass die übermittelten Informationen zu 
keinem anderen Zweck verwendet werden dürfen. Informa-
tionen, die aus einem anderen Staat stammen, dürfen nur mit 
ausdrücklicher Zustimmung der zuständigen Stellen, die diese 
Informationen mitgeteilt haben, und nur für solche Zwecke wei-
tergegeben werden, denen diese Stellen zugestimmt haben.

Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)

§ 17 Abs. 2 Rechte und Pflichten der an der Prüfung Beteiligten
(Fassung vom: 07.11.1990, gültig ab: 01.03.1991)
(2) Der Prüfer ist zur gewissenhaften und unparteiischen Prüfung 

und zur Verschwiegenheit verpflichtet. Er darf nicht unbefugt 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse verwerten, die er bei sei-
ner Tätigkeit erfahren hat. Ein Prüfer, der vorsätzlich oder fahr-
lässig seine Pflichten verletzt, ist dem Gewerbetreibenden zum 
Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Mehre-
re Personen haften als Gesamtschuldner.

Parteiengesetz (PartG)

§ 31 Abs. 3 Prüfer
(Fassung vom: 10.08.2021, gültig ab: 01.01.2024)
(3) Die Prüfer, ihre Gehilfen und die bei der Prüfung mitwirkenden 

gesetzlichen Vertreter einer Prüfungsgesellschaft sind zu ge-
wissenhafter und unparteiischer Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
und zur Verschwiegenheit verpflichtet. § 323 des Handelsge-
setzbuchs gilt entsprechend.

Heimsicherungsverordnung (HeimsicherungsV)

§ 18 Abs. 3 und 4 Prüfer
(Fassung vom: 24.04.1978, gültig ab: 01.08.1978)
(3) Der Prüfer ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. Er darf insbe-

sondere nicht unbefugt Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 
verwerten, die ihm bei der Prüfung bekannt geworden sind.

(4) Der Prüfer hat bei Verletzung seiner Pflicht nach Absatz 3 den 
hieraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

EU-Datenschutz-Grundverordnung5

(Fassung vom: 27.04.2016, gültig ab: 25.05.2018)
Artikel 4 Nr. 1 und 2 Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck:
1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine 

identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgen-
5 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 27. April 2016 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), 
ABl. L 119 vom 04.05.2016, S. 1.
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den „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine 
natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbeson-
dere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu 
einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung 
oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Aus-
druck der physischen, physiologischen, genetischen, psychi-
schen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser 
natürlichen Person sind, identifiziert werden kann;

2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfah-
ren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im 
Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erhe-
ben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speiche-
rung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Ab-
fragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, 
Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Ab-
gleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen 
oder die Vernichtung;

Artikel 6 Abs. 1 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der 

nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:
a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbei-

tung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für 
einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben;

b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen 
Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchfüh-
rung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf An-
frage der betroffenen Person erfolgen;

c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflich-
tung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt;

d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interes-
sen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen 
Person zu schützen;

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe 
erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Aus-
übung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 
übertragen wurde;

f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interes-
sen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, 
sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grund-
freiheiten der betroffenen Person, die den Schutz perso-
nenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere 
dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind 
handelt.

 Unterabsatz 1 Buchstabe f gilt nicht für die von Behörden in Er-
füllung ihrer Aufgaben vorgenommene Verarbeitung.

Artikel 9 Abs. 1 und 2 Verarbeitung besonderer Kategorien perso-
nenbezogener Daten
(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die 

rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, reli-
giöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerk-
schaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von 
genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Iden-
tifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder 
Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer 
natürlichen Person ist untersagt.

(2) Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen:
a) Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der genann-

ten personenbezogenen Daten für einen oder mehrere fest-
gelegte Zwecke ausdrücklich eingewilligt, es sei denn, nach 
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten kann das 
Verbot nach Absatz 1 durch die Einwilligung der betroffenen 
Person nicht aufgehoben werden,

b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit der Verantwortliche 
oder die betroffene Person die ihm bzw. ihr aus dem Arbeits-
recht und dem Recht der sozialen Sicherheit und des Sozi-
alschutzes erwachsenden Rechte ausüben und seinen bzw. 
ihren diesbezüglichen Pflichten nachkommen kann, soweit 
dies nach Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
oder einer Kollektivvereinbarung nach dem Recht der Mit-
gliedstaaten, das geeignete Garantien für die Grundrechte 

und die Interessen der betroffenen Person vorsieht, zuläs-
sig ist,

c) die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen 
der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Per-
son erforderlich und die betroffene Person ist aus körper-
lichen oder rechtlichen Gründen außerstande, ihre Einwilli-
gung zu geben,

d) die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage geeigneter Ga-
rantien durch eine politisch, weltanschaulich, religiös oder 
gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung, Vereinigung oder 
sonstige Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht im 
Rahmen ihrer rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der Vo-
raussetzung, dass sich die Verarbeitung ausschließlich auf 
die Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der Organisation 
oder auf Personen, die im Zusammenhang mit deren Tä-
tigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten, 
bezieht und die personenbezogenen Daten nicht ohne Ein-
willigung der betroffenen Personen nach außen offengelegt 
werden,

e) die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Da-
ten, die die betroffene Person offensichtlich öffentlich ge-
macht hat,

f) die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen oder bei Handlungen 
der Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit erforder-
lich,

g) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts 
oder des Rechts eines Mitgliedstaats, das in angemesse-
nem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensge-
halt des Rechts auf Datenschutz wahrt und angemessene 
und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte 
und Interessen der betroffenen Person vorsieht, aus Grün-
den eines erheblichen öffentlichen Interesses erforderlich,

h) die Verarbeitung ist für Zwecke der Gesundheitsvorsorge 
oder der Arbeitsmedizin, für die Beurteilung der Arbeitsfähig-
keit des Beschäftigten, für die medizinische Diagnostik, die 
Versorgung oder Behandlung im Gesundheits- oder Sozial-
bereich oder für die Verwaltung von Systemen und Diens-
ten im Gesundheits- oder Sozialbereich auf der Grundlage 
des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats oder 
aufgrund eines Vertrags mit einem Angehörigen eines Ge-
sundheitsberufs und vorbehaltlich der in Absatz 3 genann-
ten Bedingungen und Garantien erforderlich,

i) die Verarbeitung ist aus Gründen des öffentlichen Interes-
ses im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie dem Schutz 
vor schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheits-
gefahren oder zur Gewährleistung hoher Qualitäts- und Si-
cherheitsstandards bei der Gesundheitsversorgung und bei 
Arzneimitteln und Medizinprodukten, auf der Grundlage des 
Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats, das an-
gemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der 
Rechte und Freiheiten der betroffenen Person, insbesonde-
re des Berufsgeheimnisses, vorsieht, erforderlich, oder

j) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts 
oder des Rechts eines Mitgliedstaats, das in angemesse-
nem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensge-
halt des Rechts auf Datenschutz wahrt und angemessene 
und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrech-
te und Interessen der betroffenen Person vorsieht, für im 
öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissen-
schaftliche oder historische Forschungszwecke oder für 
statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 erforderlich.

Artikel 83 Allgemeine Bedingungen für die Verhängung von Geld-
bußen6

(1) Jede Aufsichtsbehörde stellt sicher, dass die Verhängung von 
Geldbußen gemäß diesem Artikel für Verstöße gegen diese 
Verordnung gemäß den Absätzen 4, 5 und 6 in jedem Einzelfall 
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend ist.

(2) Geldbußen werden je nach den Umständen des Einzelfalls zu-
sätzlich zu oder anstelle von Maßnahmen nach Artikel 58 Ab-
satz 2 Buchstaben a bis h und j verhängt. Bei der Entscheidung 

6 Artikel 83 Abs. 1 und 2 zuletzt berichtigt (ABl. L 127 vom 23.5.2018, S. 2 (2016/679).
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über die Verhängung einer Geldbuße und über deren Betrag 
wird in jedem Einzelfall Folgendes gebührend berücksichtigt:
a) Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter Berücksichti-

gung der Art, des Umfangs oder des Zwecks der betreffen-
den Verarbeitung sowie der Zahl der von der Verarbeitung 
betroffenen Personen und des Ausmaßes des von ihnen er-
littenen Schadens;

b) Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Verstoßes;
c) jegliche von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsver-

arbeiter getroffenen Maßnahmen zur Minderung des den 
betroffenen Personen entstandenen Schadens;

d) Grad der Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters unter Berücksichtigung der von ihnen ge-
mäß den Artikeln 25 und 32 getroffenen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen;

e) etwaige einschlägige frühere Verstöße des Verantwortli-
chen oder des Auftragsverarbeiters;

f) Umfang der Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, um 
dem Verstoß abzuhelfen und seine möglichen nachteiligen 
Auswirkungen zu mindern;

g) Kategorien personenbezogener Daten, die von dem Ver-
stoß betroffen sind;

h) Art und Weise, wie der Verstoß der Aufsichtsbehörde be-
kannt wurde, insbesondere ob und gegebenenfalls in wel-
chem Umfang der Verantwortliche oder der Auftragsver-
arbeiter den Verstoß mitgeteilt hat;

i) Einhaltung der nach Artikel 58 Absatz 2 früher gegen den für 
den betreffenden Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter 
in Bezug auf denselben Gegenstand angeordneten Maß-
nahmen, wenn solche Maßnahmen angeordnet wurden;

j) Einhaltung von genehmigten Verhaltensregeln nach Arti-
kel 40 oder genehmigten Zertifizierungsverfahren nach Arti-
kel 42 und

k) jegliche anderen erschwerenden oder mildernden Umstän-
de im jeweiligen Fall, wie unmittelbar oder mittelbar durch 
den Verstoß erlangte finanzielle Vorteile oder vermiedene 
Verluste.

(3) Verstößt ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter bei 
gleichen oder miteinander verbundenen Verarbeitungsvorgän-
gen vorsätzlich oder fahrlässig gegen mehrere Bestimmungen 
dieser Verordnung, so übersteigt der Gesamtbetrag der Geld-
buße nicht den Betrag für den schwerwiegendsten Verstoß.

(4) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im 
Einklang mit Absatz 2 Geldbußen von bis zu 10 000 000 EUR 
oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 2 % seines gesam-
ten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen 
Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher der Beträge hö-
her ist:
a) die Pflichten der Verantwortlichen und der Auftragsverarbei-

ter gemäß den Artikeln 8, 11, 25 bis 39, 42 und 43;
b) die Pflichten der Zertifizierungsstelle gemäß den Artikeln 42 

und 43;
c) die Pflichten der Überwachungsstelle gemäß Artikel 41 Ab-

satz 4.
(5) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im 

Einklang mit Absatz 2 Geldbußen von bis zu 20 000 000 EUR 
oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4 % seines gesam-
ten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Ge-
schäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher der Beträge höher ist:
a) die Grundsätze für die Verarbeitung, einschließlich der Be-

dingungen für die Einwilligung, gemäß den Artikeln 5, 6, 7 
und 9;

b) die Rechte der betroffenen Person gemäß den Artikeln 12 
bis 22;

c) die Übermittlung personenbezogener Daten an einen Emp-
fänger in einem Drittland oder an eine internationale Orga-
nisation gemäß den Artikeln 44 bis 49;

d) alle Pflichten gemäß den Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten, die im Rahmen des Kapitels IX erlassen wurden;

e) Nichtbefolgung einer Anweisung oder einer vorübergehen-
den oder endgültigen Beschränkung oder Aussetzung der 

Datenübermittlung durch die Aufsichtsbehörde gemäß Arti-
kel 58 Absatz 2 oder Nichtgewährung des Zugangs unter 
Verstoß gegen Artikel 58 Absatz 1.

(6) Bei Nichtbefolgung einer Anweisung der Aufsichtsbehörde ge-
mäß Artikel 58 Absatz 2 werden im Einklang mit Absatz 2 des 
vorliegenden Artikels Geldbußen von bis zu 20 000 000 EUR 
oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4 % seines ge-
samten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegange-
nen Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher der Beträge 
höher ist.

(7) Unbeschadet der Abhilfebefugnisse der Aufsichtsbehörden ge-
mäß Artikel 58 Absatz 2 kann jeder Mitgliedstaat Vorschriften 
dafür festlegen, ob und in welchem Umfang gegen Behörden 
und öffentliche Stellen, die in dem betreffenden Mitgliedstaat 
niedergelassen sind, Geldbußen verhängt werden können.

(8) Die Ausübung der eigenen Befugnisse durch eine Aufsichtsbe-
hörde gemäß diesem Artikel muss angemessenen Verfahrens-
garantien gemäß dem Unionsrecht und dem Recht der Mitglied-
staaten, einschließlich wirksamer gerichtlicher Rechtsbehelfe 
und ordnungsgemäßer Verfahren, unterliegen.

(9) Sieht die Rechtsordnung eines Mitgliedstaats keine Geldbußen 
vor, kann dieser Artikel so angewandt werden, dass die Geld-
buße von der zuständigen Aufsichtsbehörde in die Wege geleitet 
und von den zuständigen nationalen Gerichten verhängt wird, 
wobei sicherzustellen ist, dass diese Rechtsbehelfe wirksam 
sind und die gleiche Wirkung wie die von Aufsichtsbehörden ver-
hängten Geldbußen haben. In jeden Fall müssen die verhängten 
Geldbußen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 
Die betreffenden Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum 
25. Mai 2018 die Rechtsvorschriften mit, die sie aufgrund die-
ses Absatzes erlassen, sowie unverzüglich alle späteren Ände-
rungsgesetze oder Änderungen dieser Vorschriften.

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

§ 1 Abs. 1 Satz 2 Anwendungsbereich des Gesetzes
(Fassung vom: 20.11.2019, gültig ab: 26.11.2019)

(1) [...] Für nichtöffentliche Stellen gilt dieses Gesetz für die ganz 
oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener 
Daten sowie die nicht automatisierte Verarbeitung personen-
bezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind 
oder gespeichert werden sollen, es sei denn, die Verarbeitung 
durch natürliche Personen erfolgt zur Ausübung ausschließlich 
persönlicher oder familiärer Tätigkeiten.

§ 2 Abs. 4 Begriffsbestimmungen
(Fassung vom: 30.06.2017, gültig ab: 25.05.2018)

(4) Nichtöffentliche Stellen sind natürliche und juristische Perso-
nen, Gesellschaften und andere Personenvereinigungen des 
privaten Rechts, soweit sie nicht unter die Absätze 1 bis 3 fal-
len. Nimmt eine nichtöffentliche Stelle hoheitliche Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung wahr, ist sie insoweit öffentliche Stelle 
im Sinne dieses Gesetzes.

§ 42 Abs. 1 und 2 Strafvorschriften
(Fassung vom: 30.06.2017, gültig ab: 25.05.2018)

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird 
bestraft, wer wissentlich nicht allgemein zugängliche personen-
bezogene Daten einer großen Zahl von Personen, ohne hierzu 
berechtigt zu sein,
1. einem Dritten übermittelt oder
2. auf andere Art und Weise zugänglich macht

 und hierbei gewerbsmäßig handelt.
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird 

bestraft, wer personenbezogene Daten, die nicht allgemein zu-
gänglich sind,
1. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder
2. durch unrichtige Angaben erschleicht

 und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder 
einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen.
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§ 43 Bußgeldvorschriften
(Fassung vom: 30.06.2017, gültig ab: 25.05.2018)
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 30 Absatz 1 ein Auskunftsverlangen nicht richtig 
behandelt oder

2. entgegen § 30 Absatz 2 Satz 1 einen Verbraucher nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig unter-
richtet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzig-
tausend Euro geahndet werden.

(3) Gegen Behörden und sonstige öffentliche Stellen im Sinne des 
§ 2 Absatz 1 werden keine Geldbußen verhängt.

(4) Eine Meldung nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 
oder eine Benachrichtigung nach Artikel 34 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2016/679 darf in einem Verfahren nach dem Gesetz 
über Ordnungswidrigkeiten gegen den Meldepflichtigen oder Be-
nachrichtigenden oder seine in § 52 Absatz 1 der Strafprozess-
ordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des 
Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden verwendet werden.

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

§ 21 Abs. 1 Verschwiegenheitspflicht
(Fassung vom: 11.12.2023, gültig ab: 15.12.2023)
(1) Die bei der Bundesanstalt Beschäftigten und die nach § 4 Abs. 3 

des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes beauftragten Per-
sonen dürfen die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt geworde-
nen Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse eines nach 
diesem Gesetz Verpflichteten, der zuständigen Behörden oder 
eines Dritten liegt, insbesondere Geschäfts- und Betriebsge-
heimnisse sowie personenbezogene Daten, nicht unbefugt of-
fenbaren oder verwenden, auch wenn sie nicht mehr im Dienst 
sind oder ihre Tätigkeit beendet ist. Dies gilt auch für andere 
Personen, die durch dienstliche Berichterstattung Kenntnis von 
den in Satz 1 bezeichneten Tatsachen erhalten. Ein unbefugtes 
Offenbaren oder Verwenden im Sinne des Satzes 1 liegt insbe-
sondere nicht vor, wenn Tatsachen weitergegeben werden an
1. Strafverfolgungsbehörden oder für Straf- und Bußgeldsa-

chen zuständige Gerichte,
2. kraft Gesetzes oder im öffentlichen Auftrag mit der Über-

wachung von Börsen oder anderen Märkten, an denen 
Finanzinstrumente gehandelt werden, des Handels mit 
Finanzinstrumenten oder Devisen, von Kreditinstituten, 
Finanzdienstleistungsinstituten, Wertpapierinstituten, Ka-
pitalverwaltungsgesellschaften, extern verwaltete Invest-
mentgesellschaften, EU-Verwaltungsgesellschaften oder 
ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften, Finanzunter-
nehmen, Versicherungsunternehmen, Versicherungsver-
mittlern, Unternehmen im Sinne von § 3 Absatz 1 Num-
mer 7 oder Mitarbeitern im Sinne des § 87 Absatz 1 bis 5 
betraute Stellen sowie von diesen beauftragte Personen,

3. Zentralbanken in ihrer Eigenschaft als Währungsbehörden 
sowie an andere staatliche Behörden, die mit der Überwa-
chung der Zahlungssysteme betraut sind,

4. mit der Liquidation oder dem Insolvenzverfahren über das 
Vermögen eines Wertpapierdienstleistungsunternehmens, 
eines organisierten Marktes oder des Betreibers eines or-
ganisierten Marktes befasste Stellen,

5. die Europäische Zentralbank, das Europäische System der 
Zentralbanken, die Europäische Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde, die Europäische Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung, 
die Europäische Bankenaufsichtsbehörde, den Gemeinsa-
men Ausschuss der Europäischen Finanzaufsichtsbehör-
den, den Europäischen Ausschuss für Systemrisiken oder 
die Europäische Kommission,

7. zuständige Behörden im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buch-
stabe r der Verordnung (EU) 2020/1503, 

 soweit diese Stellen die Informationen zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben benötigen. Für die bei den in Satz 3 Nummer 1 bis 4 
genannten Stellen beschäftigten Personen sowie von diesen 
Stellen beauftragten Personen gilt die Verschwiegenheitspflicht 

nach Satz 1 entsprechend. Befindet sich eine in Satz 3 Nummer 
1 bis 4 genannte Stelle in einem anderen Staat, so dürfen die 
Tatsachen nur weitergegeben werden, wenn die bei dieser Stel-
le beschäftigten und die von dieser Stelle beauftragten Perso-
nen einer dem Satz 1 entsprechenden Verschwiegenheitspflicht 
unterliegen.

§ 26 Abs. 1 Übermittlung von Insiderinformationen und von Eigen-
geschäften; Verordnungsermächtigung
(Fassung vom: 11.12.2023, gültig ab: 15.12.2023)
(1) Ein Inlandsemittent, ein MTF-Emittent oder ein OTF-Emittent, 

der gemäß Artikel 17 Absatz 1, 7 oder 8 der Verordnung (EU) 
Nr. 596/2014 verpflichtet ist, Insiderinformationen zu veröffent-
lichen, hat diese vor ihrer Veröffentlichung der Bundesanstalt 
und den Geschäftsführungen der Handelsplätze, an denen 
seine Finanzinstrumente zum Handel zugelassen oder in den 
Handel einbezogen sind, mitzuteilen sowie unverzüglich nach 
ihrer Veröffentlichung der Bundesanstalt sowie der das Unter-
nehmensregister führenden Stelle zur Einstellung in das Unter-
nehmensregister zu übermitteln.

§ 115 Abs. 5 Satz 1 und 7 und Abs. 7 Halbjahresfinanzbericht; Ver-
ordnungsermächtigung
(Fassung vom: 05.07.2021, gültig ab: 01.08.2022)
(5) Der verkürzte Abschluss und der Zwischenlagebericht kann ei-

ner prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unter-
zogen werden. [...] § 320 und § 323 des Handelsgesetzbuchs 
gelten entsprechend.

(7) Erstellt und veröffentlicht ein Unternehmen zusätzliche unter-
jährige Finanzinformationen, die den Vorgaben des Absatzes 2 
Nummer 1 und 2 und der Absätze 3 und 4 entsprechen, gilt für 
die Prüfung oder prüferische Durchsicht dieser Finanzinforma-
tionen durch einen Abschlussprüfer Absatz 5 entsprechend.

§ 119 Abs. 1 bis 4 Strafvorschriften
(Fassung vom: 23.06.2017, gültig ab: 03.01.2018)
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird 

bestraft, wer eine in § 120 Absatz 2 Nummer 3 oder Absatz 15 
Nummer 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung begeht und da-
durch einwirkt auf
1. den inländischen Börsen- oder Marktpreis eines Finanzin-

struments, eines damit verbundenen Waren-Spot-Kontrakts, 
einer Ware im Sinne des § 2 Absatz 5 oder eines ausländi-
schen Zahlungsmittels im Sinne des § 51 des  Börsengesetzes,

2. den Preis eines Finanzinstruments oder eines damit ver-
bundenen Waren-Spot-Kontrakts an einem organisierten 
Markt, einem multilateralen oder organisierten Handels-
system in einem anderen Mitgliedstaat oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum,

3. den Preis einer Ware im Sinne des § 2 Absatz 5 oder ei-
nes ausländischen Zahlungsmittels im Sinne des § 51 des 
Börsengesetzes an einem mit einer inländischen Börse 
vergleichbaren Markt in einem anderen Mitgliedstaat oder 
in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder

4. die Berechnung eines Referenzwertes im Inland oder in ei-
nem anderen Mitgliedstaat oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum.

(2) Ebenso wird bestraft, wer gegen die Verordnung (EU) 
Nr. 1031/2010 der Kommission vom 12. November 2010 über 
den zeitlichen und administrativen Ablauf sowie sonstige As-
pekte der Versteigerung von Treibhausgasemissionszertifikaten 
gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates über ein System für den Handel mit Treib-
hausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft (ABl. L 302 
vom 18.11.2010, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 
Nr. 176/2014 (ABl. L 56 vom 26.2.2014, S. 11) geändert worden 
ist, verstößt, indem er
1. entgegen Artikel 38 Absatz 1 Unterabsatz 1, auch in Verbin-

dung mit Absatz 2 oder Artikel 40, ein Gebot einstellt, ändert 
oder zurückzieht oder
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2. als Person nach Artikel 38 Absatz 1 Unterabsatz 2, auch in 
Verbindung mit Absatz 2,
a) entgegen Artikel 39 Buchstabe a eine Insiderinformation 

weitergibt oder
b) entgegen Artikel 39 Buchstabe b die Einstellung, Ände-

rung oder Zurückziehung eines Gebotes empfiehlt oder 
eine andere Person hierzu verleitet.

(3) Ebenso wird bestraft, wer gegen die Verordnung (EU) 
Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchs-
verordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 
2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission 
(ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 1; L 287 vom 21.10.2016, S. 320; 
L 306 vom 15.11.2016, S. 43; L 348 vom 21.12.2016, S. 83), die 
zuletzt durch die Verordnung (EU) 2016/1033 (ABl. L 175 vom 
30.6.2016, S. 1) geändert worden ist, verstößt, indem er
1. entgegen Artikel 14 Buchstabe a ein Insidergeschäft tätigt,
2. entgegen Artikel 14 Buchstabe b einem Dritten empfiehlt, 

ein Insidergeschäft zu tätigen, oder einen Dritten dazu an-
stiftet oder

3. entgegen Artikel 14 Buchstabe c eine Insiderinformation of-
fenlegt.

(4) Der Versuch ist strafbar.

EU-Verordnung über Marktmissbrauch (MarktmissbrauchsVO)7

(Fassung vom: 16.04.2014, gültig ab: 03.07.2016, zuletzt geändert 
durch Verordnung (EU) Nr. 2023/2869 vom 13.12.2023, gültig ab: 
20.12.2023)
Artikel 7 Insiderinformationen
(1) Für die Zwecke dieser Verordnung umfasst der Begriff „Insider-

informationen“ folgende Arten von Informationen:
a) nicht öffentlich bekannte präzise Informationen, die direkt 

oder indirekt einen oder mehrere Emittenten oder ein oder 
mehrere Finanzinstrumente betreffen und die, wenn sie öf-
fentlich bekannt würden, geeignet wären, den Kurs dieser 
Finanzinstrumente oder den Kurs damit verbundener deri-
vativer Finanzinstrumente erheblich zu beeinflussen;

b) in Bezug auf Warenderivate nicht öffentlich bekannte prä-
zise Informationen, die direkt oder indirekt ein oder meh-
rere Derivate dieser Art oder direkt damit verbundene Wa-
ren-Spot-Kontrakte betreffen und die, wenn sie öffentlich 
bekannt würden, geeignet wären, den Kurs dieser Derivate 
oder damit verbundener Waren-Spot-Kontrakte erheblich zu 
beeinflussen, und bei denen es sich um solche Informatio-
nen handelt, die nach Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Union oder der Mitgliedstaaten, Handelsregeln, Verträ-
gen, Praktiken oder Regeln auf dem betreffenden Waren-
derivate- oder Spotmarkt offengelegt werden müssen bzw. 
deren Offenlegung nach vernünftigem Ermessen erwartet 
werden kann;

c) in Bezug auf Emissionszertifikate oder darauf beruhende 
Auktionsobjekte nicht öffentlich bekannte präzise Informa-
tionen, die direkt oder indirekt ein oder mehrere Finanzin-
strumente dieser Art betreffen und die, wenn sie öffentlich 
bekannt würden, geeignet wären, den Kurs dieser Finanz-
instrumente oder damit verbundener derivativer Finanzinst-
rumente erheblich zu beeinflussen;

d) für Personen, die mit der Ausführung von Aufträgen in Be-
zug auf Finanzinstrumente beauftragt sind, bezeichnet der 
Begriff auch Informationen, die von einem Kunden mitgeteilt 
wurden und sich auf die noch nicht ausgeführten Aufträge 
des Kunden in Bezug auf Finanzinstrumente beziehen, die 
präzise sind, direkt oder indirekt einen oder mehrere Emit-
tenten oder ein oder mehrere Finanzinstrumente betreffen 
und die, wenn sie öffentlich bekannt würden, geeignet wä-
ren, den Kurs dieser Finanzinstrumente, damit verbundener 

7 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 
2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 
2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 
2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission.

Waren-Spot-Kontrakte oder zugehöriger derivativer Finanz-
instrumente erheblich zu beeinflussen.

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 sind Informationen dann als 
präzise anzusehen, wenn damit eine Reihe von Umständen 
gemeint ist, die bereits gegeben sind oder bei denen man ver-
nünftigerweise erwarten kann, dass sie in Zukunft gegeben sein 
werden, oder ein Ereignis, das bereits eingetreten ist oder von 
den vernünftigerweise erwarten kann, dass es in Zukunft eintre-
ten wird, und diese Informationen darüber hinaus spezifisch ge-
nug sind, um einen Schluss auf die mögliche Auswirkung dieser 
Reihe von Umständen oder dieses Ereignisses auf die Kurse 
der Finanzinstrumente oder des damit verbundenen derivati-
ven Finanzinstruments, der damit verbundenen Waren-Spot-
Kontrakte oder der auf den Emissionszertifikaten beruhenden 
Auktionsobjekte zuzulassen. So können im Fall eines zeitlich 
gestreckten Vorgangs, der einen bestimmten Umstand oder ein 
bestimmtes Ereignis herbeiführen soll oder hervorbringt, dieser 
betreffende zukünftige Umstand bzw. das betreffende zukünfti-
ge Ereignis und auch die Zwischenschritte in diesem Vorgang, 
die mit der Herbeiführung oder Hervorbringung dieses zukünfti-
gen Umstandes oder Ereignisses verbunden sind, in dieser Hin-
sicht als präzise Information betrachtet werden.

(3) Ein Zwischenschritt in einem gestreckten Vorgang wird als eine 
Insiderinformation betrachtet, falls er für sich genommen die 
Kriterien für Insiderinformationen gemäß diesem Artikel erfüllt.

(4) Für die Zwecke des Absatzes 1 ist sind unter „Informationen, 
die, wenn sie öffentlich bekannt würden, geeignet wären, den 
Kurs von Finanzinstrumenten, derivativen Finanzinstrumenten, 
damit verbundenen Waren-Spot-Kontrakten oder auf Emis-
sionszertifikaten beruhenden Auktionsobjekten spürbar zu be-
einflussen“ Informationen zu verstehen, die ein verständiger 
Anleger wahrscheinlich als Teil der Grundlage seiner Anlage-
entscheidungen nutzen würde.

 Im Fall von Teilnehmern am Markt für Emissionszertifikate mit 
aggregierten Emissionen oder einer thermischen Nennleistung in 
Höhe oder unterhalb des gemäß Artikel 17 Absatz 2 Unterabsatz 
2 festgelegten Schwellenwerts wird von den Informationen über 
die physischen Aktivitäten dieser Teilnehmer angenommen, dass 
sie keine erheblichen Auswirkungen auf die Preise der Emis-
sionszertifikate und der auf diesen beruhenden Auktionsobjekte 
oder auf damit verbundene Finanzinstrumente haben.

(5) Die ESMA gibt Leitlinien für die Erstellung einer nicht erschöp-
fenden indikativen Liste von Informationen gemäß Absatz 1 
Buchstabe b heraus, deren Offenlegung nach vernünftigem 
Ermessen erwartet werden kann oder die nach Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften des Unionsrechts oder des nationalen 
Rechts, Handelsregeln, Verträgen, Praktiken oder Regeln auf 
den in Absatz 1 Buchstabe b genannten betreffenden Waren-
derivate- oder Spotmärkten offengelegt werden müssen. Die 
ESMA trägt den Besonderheiten dieser Märkte gebührend 
Rechnung.

Artikel 12 Marktmanipulation8

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung umfasst der Begriff „Markt-
manipulation“ folgende Handlungen:
a) Abschluss eines Geschäfts, Erteilung eines Handelsauf-

trags sowie jede andere Handlung, 
i) der bzw. die falsche oder irreführende Signale hinsicht-

lich des Angebots, der Nachfrage oder des Preises 
eines Finanzinstruments, eines damit verbundenen Wa-
ren-Spot- Kontrakts oder eines auf Emissionszertifika-
ten beruhenden Auktionsobjekts gibt oder bei der dies 
wahrscheinlich ist, oder

ii) durch das bzw. die ein anormales oder künstliches Kurs-
niveau eines oder mehrerer Finanzinstrumente, eines 
damit verbundenen Waren-Spot-Kontrakts oder eines 
auf Emissionszertifikaten beruhenden Auktionsobjekts 
sichert oder bei dem/der dies wahrscheinlich ist;

 es sei denn, die Person, die ein Geschäft abschließt, einen 
Handelsauftrag erteilt oder eine andere Handlung vornimmt, 

8 Artikel 12 Abs. 1 a) zuletzt berichtigt (ABl. L 287 vom 21.10.2016, S. 320). Artikel 12 Abs. 1 b) 
zuletzt berichtigt (ABl. L 348 vom 21.12.2016, S. 83)
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weist nach, dass das Geschäft, der Auftrag oder die Handlung 
legitime Gründe hat und im Einklang mit der zulässigen Markt-
praxis gemäß Artikel 13 steht.
b) Abschluss eines Geschäfts, Erteilung eines Handelsauf-

trags und jegliche sonstige Tätigkeit oder Handlung, die 
unter Vorspiegelung falscher Tatsachen oder unter Verwen-
dung sonstiger Kunstgriffe oder Formen der Täuschung den 
Kurs eines oder mehrerer Finanzinstrumente, eines damit 
verbundenen Waren-Spot-Kontrakts oder eines auf Emis-
sionszertifikaten beruhenden Auktionsobjekts beeinflusst 
oder hierzu geeignet ist;

c) Verbreitung von Informationen über die Medien einschließ-
lich des Internets oder auf anderem Wege, die falsche oder 
irreführende Signale hinsichtlich des Angebots oder des 
Kurses eines Finanzinstruments, eines damit verbundenen 
Waren-Spot-Kontrakts oder eines auf Emissionszertifikaten 
beruhenden Auktionsobjekts oder der Nachfrage danach 
geben oder bei denen dies wahrscheinlich ist oder ein anor-
males oder künstliches Kursniveau eines oder mehrerer 
Finanzinstrumente, eines damit verbundenen Waren-Spot-
Kontrakts oder eines auf Emissionszertifikaten beruhenden 
Auktionsobjekts herbeiführen oder bei denen dies wahr-
scheinlich ist, einschließlich der Verbreitung von Gerüchten, 
wenn die Person, die diese Informationen verbreitet hat, 
wusste oder hätte wissen müssen, dass sie falsch oder irre-
führend waren;

d) Übermittlung falscher oder irreführender Angaben oder Be-
reitstellung falscher oder irreführender Ausgangsdaten be-
züglich eines Referenzwerts, wenn die Person, die die Infor-
mationen übermittelt oder die Ausgangsdaten bereitgestellt 
hat, wusste oder hätte wissen müssen, dass sie falsch oder 
irreführend waren, oder sonstige Handlungen, durch die die 
Berechnung eines Referenzwerts manipuliert wird.

(2) Als Marktmanipulation gelten unter anderem die folgenden 
Handlungen:
a) Sicherung einer marktbeherrschenden Stellung in Bezug auf 

das Angebot eines Finanzinstruments. damit verbundener 
Waren-Spot-Kontrakte oder eines auf Emissionszertifikaten 
beruhenden Auktionsobjekts oder die Nachfrage danach 
durch eine Person oder mehrere in Absprache handelnde 
Personen mit der tatsächlichen oder wahrscheinlichen Fol-
ge einer unmittelbaren oder mittelbaren Festsetzung des 
Kaufs- oder Verkaufspreises oder anderen unlauteren Han-
delsbedingungen führt oder hierzu geeignet ist;

b) Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten bei Handelsbe-
ginn oder bei Handelsschluss an einem Handelsplatz mit 
der tatsächlichen oder wahrscheinlichen Folge, dass An-
leger, die aufgrund der angezeigten Kurse, einschließlich 
der Eröffnungs- und Schlusskurse, tätig werden, irregeführt 
werden;

c) die Erteilung von Kauf- oder Verkaufsaufträgen an einen 
Handelsplatz, einschließlich deren Stornierung oder Ände-
rung, mittels aller zur Verfügung stehenden Handelsmetho-
den, auch in elektronischer Form, beispielsweise durch al-
gorithmische und Hochfrequenzhandelsstrategien, die eine 
der in Absatz 1 Buchstabe a oder b genannten Auswirkun-
gen hat, indem sie
i) das Funktionieren des Handelssystems des Handels-

platzes tatsächlich oder wahrscheinlich stört oder ver-
zögert,

ii) Dritten die Ermittlung echter Kauf- oder Verkaufsauf-
träge im Handelssystem des Handelsplatzes tatsäch-
lich oder wahrscheinlich erschwert, auch durch das 
Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen, die zur 
Überfrachtung oder Beeinträchtigung des Orderbuchs 
führen, oder

iii) tatsächlich oder wahrscheinlich ein falsches oder irre-
führendes Signal hinsichtlich des Angebots eines Fi-
nanzinstruments oder der Nachfrage danach oder sei-
nes Preises setzt, insbesondere durch das Einstellen 
von Kauf- oder Verkaufsaufträgen zur Auslösung oder 
Verstärkung eines Trends;

d) Ausnutzung eines gelegentlichen oder regelmäßigen Zu-
gangs zu den traditionellen oder elektronischen Medien 
durch Abgabe einer Stellungnahme zu einem Finanzinstru-
ment, einem damit verbundenen Waren-Spot-Kontrakt oder 
einem auf Emissionszertifikaten beruhenden Auktionsobjekt 
(oder indirekt zu dessen Emittenten), wobei zuvor Positio-
nen bei diesem Finanzinstrument, einem damit verbunde-
nen Waren-Spot-Kontrakt oder einem auf Emissionszerti-
fikaten beruhenden Auktionsobjekt eingegangen wurden 
und anschließend Nutzen aus den Auswirkungen der Stel-
lungnahme auf den Kurs dieses Finanzinstruments, eines 
damit verbundenen Waren-Spot-Kontrakts oder eines auf 
Emissionszertifikaten beruhenden Auktionsobjekts gezogen 
wird, ohne dass der Öffentlichkeit gleichzeitig dieser Inter-
essenkonflikt ordnungsgemäß und wirksam mitgeteilt wird;

e) Kauf oder Verkauf von Emissionszertifikaten oder deren 
Derivaten auf dem Sekundärmarkt vor der Versteigerung 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 mit der Folge, 
dass der Auktionsclearingpreis für die Auktionsobjekte auf 
anormaler oder künstlicher Höhe festgesetzt wird oder dass 
Bieter, die auf den Versteigerungen bieten, irregeführt wer-
den.

(3) Für die Anwendung von Absatz 1 Buchstaben a und b und un-
beschadet der in Absatz 2 aufgeführten Formen von Handlun-
gen enthält Anhang I eine nicht erschöpfende Aufzählung von 
Indikatoren in Bezug auf die Vorspiegelung falscher Tatsachen 
oder sonstige Kunstgriffe oder Formen der Täuschung und eine 
nicht erschöpfende Aufzählung von Indikatoren in Bezug auf fal-
sche oder irreführende Signale und die Sicherung des Herbei-
führung bestimmter Kurse.

(4) Handelt es sich bei der in diesem Artikel genannten Person 
um eine juristische Person, so gilt dieser Artikel nach Maßgabe 
des nationalen Rechts auch für die natürlichen Personen, die 
an dem Beschluss, Tätigkeiten für Rechnung der betreffenden 
juristischen Person auszuführen, beteiligt sind.

(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 
35 zur Präzisierung der in Anhang I festgelegten Indikatoren 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um deren Elemente zu klä-
ren und den technischen Entwicklungen auf den Finanzmärkten 
Rechnung zu tragen.

Artikel 14 Verbot von Insidergeschäften und unrechtmäßiger Offen-
legung von Insiderinformationen9

Folgende Handlungen sind verboten:
a) das Tätigen von Insidergeschäften und der Versuch hierzu,
b) Dritten zu empfehlen, Insidergeschäfte zu tätigen, oder Drit-

te dazu zu verleiten, Insidergeschäfte zu tätigen, oder
c) die unrechtmäßige Offenlegung von Insiderinformationen.

Artikel 17 Veröffentlichung von Insiderinformationen10

(1) Ein Emittent gibt der Öffentlichkeit Insiderinformationen, die un-
mittelbar diesen Emittenten betreffen, unverzüglich bekannt.

 Der Emittent stellt sicher, dass die Insiderinformationen in einer 
Art und Weise veröffentlicht werden, die der Öffentlichkeit einen 
schnellen Zugang und eine vollständige, korrekte und recht-
zeitige Bewertung ermöglicht, und dass sie gegebenenfalls in 
dem amtlich bestellten System gemäß Artikel 21 der Richtlinie 
2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates11 
veröffentlicht werden. Der Emittent darf die Veröffentlichung von 
Insiderinformationen nicht mit der Vermarktung seiner Tätigkei-
ten verbinden. Der Emittent veröffentlicht alle Insiderinformatio-
nen, die er der Öffentlichkeit mitteilen muss, auf seiner Website 
und zeigt sie dort während eines Zeitraums von mindestens fünf 
Jahren an.

 Dieser Artikel gilt für Emittenten, die für ihre Finanzinstrumen-
te eine Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt in 

9 Artikel 14 zuletzt berichtigt (ABl. L 287 vom 21.10.2016, S. 320).
10 Artikel 17 Abs. 1 zuletzt berichtigt (ABl. L 348 vom 21.12.2016, S. 83 und ABl. L 287 vom 

21.10.2016, S. 320).
11 Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 

zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emit-
tenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind, und zur 
Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38).
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einem Mitgliedstaat beantragt oder genehmigt haben, bzw. im 
Falle von Instrumenten, die nur auf einem multilateralen oder 
organisierten Handelssystem gehandelt werden, für Emitten-
ten, die für ihre Finanzinstrumente eine Zulassung zum Handel 
auf einem multilateralen oder organisierten Handelssystem in 
einem Mitgliedstaat erhalten haben oder die für ihre Finanzins-
trumente eine Zulassung zum Handel auf einem multilateralen 
Handelssystem in einem Mitgliedstaat beantragt haben.

(2) Jeder Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate gibt Insi-
derinformationen in Bezug auf ihm gehörende Emissionszerti-
fikate für seine Geschäftstätigkeit, darunter Luftverkehr gemäß 
Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG und Anlagen im Sinne von 
Artikel 3 Buchstabe e jener Richtlinie, die der betreffende Markt-
teilnehmer, dessen Mutterunternehmen oder ein verbundenes 
Unternehmen besitzt oder kontrolliert und für dessen betriebli-
che Angelegenheiten der Marktteilnehmer, dessen Mutterunter-
nehmen oder ein verbundenes Unternehmen vollständig oder 
teilweise verantwortlich ist, öffentlich, wirksam und rechtzeitig 
bekannt. In Bezug auf Anlagen umfasst diese Offenlegung die 
für deren Kapazität und Nutzung erheblichen Informationen, da-
runter die geplante oder ungeplante Nichtverfügbarkeit dieser 
Anlagen.

 Unterabsatz 1 gilt nicht für Teilnehmer am Markt für Emissions-
zertifikate, wenn die Emissionen der Anlagen oder Luftver-
kehrstätigkeiten in ihrem Besitz, unter ihrer Kontrolle oder ihrer 
Verantwortlichkeit im Vorjahr eine bestimmte Kohlendioxidäqui-
valent-Mindestschwelle nicht überschritten haben und, sofern 
dort eine Verbrennung erfolgt, deren thermische Nennleistung 
eine bestimmte Mindestschwelle nicht überschreitet.

 Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 
35 zur Anwendung der im Unterabsatz 2 dieses Absatzes vor-
gesehenen Ausnahme delegierte Rechtsakte zur Festlegung 
einer Kohlendioxidäquivalent-Mindestschwelle und einer Min-
destschwelle für die thermische Nennleistung zu erlassen.

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 35 zur Festlegung der zuständigen 
Behörde für die Mitteilungen gemäß den Absätzen 4 und 5 des 
vorliegenden Artikels zu erlassen.

(4) Ein Emittent oder ein Teilnehmer am Markt für Emissionszer-
tifikate, kann auf eigene Verantwortung die Offenlegung von 
Insiderinformationen für die Öffentlichkeit aufschieben, sofern 
sämtliche nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind:
a) die unverzügliche Offenlegung wäre geeignet die berechtig-

ten Interessen des Emittenten oder Teilnehmers am Markt 
für Emissionszertifikate zu beeinträchtigen,

b) die Aufschiebung der Offenlegung wäre nicht geeignet, die 
Öffentlichkeit irrezuführen,

c) der Emittent oder Teilnehmer am Markt für Emissionszerti-
fikate kann die Geheimhaltung dieser Informationen sicher-
stellen.

 Im Falle eines zeitlich gestreckten Vorgangs, der aus mehre-
ren Schritten besteht und einen bestimmten Umstand oder ein 
bestimmtes Ereignis herbeiführen soll oder hervorbringt, kann 
ein Emittent oder Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate 
auf eigene Verantwortung die Offenlegung von Insiderinforma-
tionen zu diesem Vorgang vorbehaltlich des Unterabsatzes 1 
Buchstaben a, b und c aufschieben.

 Hat ein Emittent oder ein Teilnehmer am Markt für Emissions-
zertifikate die Offenlegung von Insiderinformationen nach die-
sem Absatz aufgeschoben, so informiert er die gemäß Absatz 3 
festgelegte zuständige Behörde unmittelbar nach der Offenle-
gung der Informationen über den Aufschub der Offenlegung und 
erläutert schriftlich, inwieweit die in diesem Absatz festgelegten 
Bedingungen erfüllt waren. Alternativ können Mitgliedstaaten 
festlegen, dass die Aufzeichnung einer solchen Erläuterung nur 
auf Ersuchen der gemäß Absatz 3 festgelegten zuständigen 
Behörde übermittelt werden muss.

 Abweichend von Unterabsatz 3 des vorliegenden Absatzes legt 
ein Emittent, dessen Finanzinstrumente lediglich zum Handel 
an einem KMU-Wachstumsmarkt zugelassen sind, der gemäß 
Absatz 3 festgelegten zuständigen Behörde nur auf Verlangen 
eine schriftliche Erläuterung vor. Solange der Emittent in der 

Lage ist, den beschlossenen Aufschub zu begründen, darf nicht 
von ihm verlangt werden, dass er über diese Gründe Aufzeich-
nungen führt.

(5) Zur Wahrung der Stabilität des Finanzsystems kann ein Emit-
tent, bei dem es sich um ein Kreditinstitut oder ein Finanzinstitut 
handelt, auf eigene Verantwortung die Offenlegung von Insider-
informationen, einschließlich Informationen im Zusammenhang 
mit einem zeitweiligen Liquiditätsproblem und insbesondere in 
Bezug auf den Bedarf an zeitweiliger Liquiditätshilfe seitens ei-
ner Zentralbank oder eines letztinstanzlichen Kreditgebers, auf-
schieben, sofern sämtliche nachfolgenden Bedingungen erfüllt 
sind:
a) die Offenlegung der Insiderinformationen birgt das Risiko, 

dass die finanzielle Stabilität des Emittenten und des Fi-
nanzsystems untergraben wird;

b) der Aufschub der Veröffentlichung liegt im öffentlichen Inte-
resse;

c) die Geheimhaltung der betreffenden Informationen kann ge-
währleistet werden, und

d) die gemäß Absatz 3 festgelegte zuständige Behörde hat 
dem Aufschub auf der Grundlage zugestimmt, dass die Be-
dingungen gemäß Buchstaben a, b, und c erfüllt sind.

(6) Für die Zwecke des Absatzes 5 Buchstaben a bis d setzt der 
Emittent die gemäß Absatz 3 festgelegte zuständige Behörde 
von seiner Absicht in Kenntnis, die Offenlegung der Insiderin-
formationen aufzuschieben, und legt Nachweise vor, dass die 
Voraussetzungen gemäß Absatz 5 Buchstaben a, b, und c vor-
liegen. Die gemäß Absatz 3 festgelegte zuständige Behörde 
hört gegebenenfalls die nationale Zentralbank oder, falls ein-
gerichtet, die makroprudenzielle Behörde oder andernfalls die 
folgenden Stellen an:
a) falls es sich bei dem Emittenten um ein Kreditinstitut oder 

eine Wertpapierfirma handelt, die gemäß Artikel 133 Ab-
satz 1 der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates12 benannte Behörde;

b) in anderen als den in Buchstabe a genannten Fällen jede 
andere für die Aufsicht über den Emittenten zuständige na-
tionale Behörde.

 Die gemäß Absatz 3 festgelegte zuständige Behörde stellt si-
cher, dass der Aufschub für die Offenlegung von Insiderinforma-
tionen nur für den im öffentlichen Interesse erforderlichen Zeit-
raum gewährt wird. Die gemäß Absatz 3 festgelegte zuständige 
Behörde bewertet mindestens wöchentlich, ob die Vorausset-
zungen gemäß Absatz 5 Buchstaben a, b und c noch vorliegen.

 Wenn die gemäß Absatz 3 festgelegte zuständige Behörde dem 
Aufschub der Veröffentlichung von Insiderinformationen nicht 
zustimmt, muss der Emittent die Insiderinformationen unver-
züglich offenlegen.

 Dieser Absatz gilt für Fälle, in denen der Emittent nicht be-
schließt, die Offenlegung von Insiderinformationen gemäß Ab-
satz 4 aufzuschieben.

 Verweise in diesem Absatz auf die gemäß Absatz 3 festgelegte 
zuständige Behörde in diesem Absatz lassen die Befugnis der 
zuständigen Behörde, ihre Aufgaben gemäß Artikel 23 Absatz 1 
wahrzunehmen, unberührt.

(7) Wenn die Offenlegung von Insiderinformationen gemäß Ab-
satz 4 oder 5 aufgeschoben wurde und die Vertraulichkeit der 
dieser Insiderinformationen nicht mehr gewährleistet ist, muss 
der Emittent die Öffentlichkeit so schnell wie möglich über diese 
Informationen informieren.

 Dieser Absatz schließt Sachverhalte ein, bei denen ein Gerücht 
auf eine Insiderinformation Bezug nimmt, die gemäß Absatz 4 
oder 5 nicht offengelegt wurden, wenn dieses Gerücht ausrei-
chend präzise ist, dass zu vermuten ist, dass die Vertraulichkeit 
dieser Information nicht mehr gewährleistet ist.

12 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 
den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und 
Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 
2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338).
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(8) Legt ein Emittent oder ein Teilnehmer am Markt für Emissions-
zertifikate oder eine in ihrem Auftrag oder für ihre Rechnung 
handelnde Person im Zuge der normalen Ausübung ihrer 
Arbeit oder ihres Berufs oder der normalen Erfüllung ihrer 
Aufgaben gemäß Artikel 10 Absatz 1 Insiderinformationen 
gegenüber einem Dritten offen, so veröffentlicht er diese In-
formationen vollständig und wirksam, und zwar zeitgleich bei 
absichtlicher Offenlegung und unverzüglich im Fall einer nicht 
absichtlichen Offenlegung. Dieser Absatz gilt nicht, wenn die 
die Informationen erhaltende Person zur Verschwiegenheit 
verpflichtet ist, unabhängig davon, ob sich diese Verpflichtung 
aus Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, einer Satzung oder 
einem Vertrag ergibt.

(9) Insiderinformationen in Bezug auf Emittenten, deren Finanzins-
trumente zum Handel an einem KMU-Wachstumsmarkt zuge-
lassen sind, können auf der Website des Handelsplatzes an-
statt der Website des Emittenten angezeigt werden, falls der 
Handelsplatz sich für die Bereitstellung dieser Möglichkeit für 
Emittenten auf jenem Markt entscheidet.

(10) Um einheitliche Bedingungen für die Anwendung dieses Arti-
kels sicherzustellen, arbeitet die ESMA Entwürfe technischer 
Durchführungsstandards zur Festlegung
a) der technischen Mittel für die angemessene Bekanntgabe 

von Insiderinformationen gemäß den Absätzen 1, 2, 8 und 
9 und

b) der technischen Mittel für den Aufschub der Bekanntgabe 
von Insiderinformationen gemäß den Absätzen 4 und 5 
aus.

  Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer 
Durchführungsstandards bis zum 3. Juli 2016 vor.

  Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterab-
satz 1 genannten technischen Durchführungsstandards nach 
Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.

(11) Die ESMA gibt Leitlinien für die Erstellung einer nicht abschlie-
ßenden indikativen Liste der in Absatz 4 Buchstabe a genann-
ten berechtigten Interessen des Emittenten und von Fällen 
heraus, in denen die Aufschiebung der Offenlegung von Insi-
derinformationen gemäß Absatz 4 Buchstabe b geeignet ist, 
die Öffentlichkeit irrezuführen.

Artikel 18 Abs. 2 Insiderlisten
(2)  Emittenten oder alle in ihrem Auftrag oder für ihre Rechnung 

handelnden Personen treffen alle erforderlichen Vorkehrungen, 
um dafür zu sorgen, dass alle auf der Insiderliste erfassten 
Personen die aus den Rechts- und Verwaltungsvorschriften er-
wachsenen Pflichten schriftlich anerkennen und sich der Sank-
tionen bewusst sind, die bei Insidergeschäften, unrechtmäßiger 
Offenlegung von Insiderinformationen Anwendung finden.

  Wird eine andere Person vom Emittenten ersucht, die Insider-
liste des Emittenten zu erstellen und zu aktualisieren, so ist 
der Emittent auch weiterhin voll verantwortlich dafür, dass die 
Verpflichtungen des vorliegenden Artikels eingehalten wer-
den. Der Emittent behält das Recht, die von der anderen Per-
son erstellte Insiderliste einzusehen.

Wertpapierprospektgesetz (WpPG)

§ 19 Abs. 1 Verschwiegenheitspflicht
(Fassung vom: 11.12.2023, gültig ab: 15.12.2023)
(1)  Die bei der Bundesanstalt Beschäftigten und die nach § 4 

Abs. 3 des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes beauf-
tragten Personen dürfen die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt 
gewordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse 
eines nach diesem Gesetz Verpflichteten der zuständigen Be-
hörden oder eines Dritten liegt, insbesondere Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse sowie personenbezogene Daten, nicht 
unbefugt offenbaren oder verwerten, auch wenn sie nicht 
mehr im Dienst sind oder ihre Tätigkeit beendet ist. Dies gilt 
auch für Personen, die durch dienstliche Berichterstattung 
Kenntnis von den in Satz 1 bezeichneten Tatsachen erhalten. 
Ein unbefugtes Offenbaren oder Verwerten im Sinne des Sat-
zes 1 liegt insbesondere nicht vor, wenn Tatsachen weiterge-
geben werden an

1. Strafverfolgungsbehörden oder für Straf- und Bußgeldsa-
chen zuständige Gerichte,

2. kraft Gesetzes oder im öffentlichen Auftrag mit der Über-
wachung von Börsen oder anderen Märkten, an denen 
Finanzinstrumente gehandelt werden, des Handels mit 
Finanzinstrumenten oder Devisen, von Kreditinstituten, 
Finanzdienstleistungsinstituten, Wertpapierinstituten, In-
vestmentgesellschaften, Finanzunternehmen oder Versi-
cherungsunternehmen betraute Stellen sowie von diesen 
beauftragte Personen,

3. die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, 
die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungs-
wesen und die betriebliche Altersversorgung, die Europä-
ische Bankenaufsichtsbehörde, den Gemeinsamen Aus-
schuss der Europäischen Finanzaufsichtsbehörden, den 
Europäischen Ausschuss für Systemrisiken oder die Euro-
päische Kommission,

 soweit diese Stellen die Informationen zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben benötigen. Für die bei den in Satz 3 Nummer 1 und 2 
genannten Stellen beschäftigten Personen sowie von diesen 
Stellen beauftragten Personen gilt die Verschwiegenheitspflicht 
nach Satz 1 entsprechend. Befindet sich eine Satz 3 Nummer 1 
oder 2 genannte Stelle in einem anderen Staat, so dürfen die 
Tatsachen nur weitergegeben werden, wenn die bei dieser Stel-
le beschäftigten und die von dieser Stelle beauftragten Perso-
nen einer dem Satz 1 entsprechenden Verschwiegenheitspflicht 
unterliegen.

Vermögensanlagengesetz (VermAnlG)

§ 25 Abs. 1 Satz 1 Prüfung und Bestätigung des Abschlussprüfers
(Fassung vom: 03.07.2015, gültig ab: 10.07.2015)
(1) Der Jahresabschluss und der Lagebericht des inländischen 

Emittenten von Vermögensanlagen und des Emittenten von 
Vermögensanlagen mit Sitz außerhalb der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union und der anderen Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind durch 
einen Abschlussprüfer nach Maßgabe der Bestimmungen des 
Dritten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts des Dritten Bu-
ches des Handelsgesetzbuchs zu prüfen.

Geldwäschegesetz (GwG)

§ 2 Abs. 1 Nr. 12 Verpflichtete, Verordnungsermächtigung
(Fassung vom: 25.06.2021, gültig ab: 01.08.2021)
(1) Verpflichtete im Sinne dieses Gesetzes sind, soweit sie in Aus-

übung ihres Gewerbes oder Berufs handeln, […]
12. Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater, 

Steuerbevollmächtigte und die in § 4 Nummer 11 des Steu-
erberatungsgesetzes genannten Vereine

§ 6 Abs. 6 Interne Sicherungsmaßnahmen
(Fassung vom: 12.12.2019, gültig ab: 01.01.2020)
(6) Die Verpflichteten treffen Vorkehrungen, um auf Anfrage der 

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen oder auf 
Anfrage anderer zuständiger Behörden Auskunft darüber zu ge-
ben, ob sie während eines Zeitraums von fünf Jahren vor der 
Anfrage mit bestimmten Personen eine Geschäftsbeziehung 
unterhalten haben und welcher Art diese Geschäftsbeziehung 
war. Sie haben sicherzustellen, dass die Informationen sicher 
und vertraulich an die anfragende Stelle übermittelt werden. 
Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 und 12 können die 
Auskunft verweigern, wenn sich die Anfrage auf Informationen 
bezieht, die sie im Rahmen von Tätigkeiten der Rechtsberatung 
oder Prozessvertretung erhalten haben. Die Pflicht zur Auskunft 
bleibt bestehen, wenn der Verpflichtete weiß, dass die Rechts-
beratung oder Prozessvertretung für den Zweck der Geldwä-
sche oder der Terrorismusfinanzierung genutzt wurde oder wird.
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§ 43 Abs. 1 bis 5 Meldepflicht von Verpflichteten, Verordnungser-
mächtigung
(Fassung vom: 13.11.2023, gültig ab: 18.11.2023)
(1) Liegen Tatsachen vor, die darauf hindeuten, dass

1. ein Vermögensgegenstand, der mit einer Geschäftsbezie-
hung, einem Maklergeschäft oder einer Transaktion im Zu-
sammenhang steht, aus einer strafbaren Handlung stammt, 
die eine Vortat der Geldwäsche darstellen könnte,

2. ein Geschäftsvorfall, eine Transaktion oder ein Vermögens-
gegenstand im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzie-
rung steht oder

3. der Vertragspartner seine Pflicht nach § 11 Absatz 6 Satz 3, 
gegenüber dem Verpflichteten offenzulegen, ob er die Ge-
schäftsbeziehung oder die Transaktion für einen wirtschaft-
lich Berechtigten begründen, fortsetzen oder durchführen 
will, nicht erfüllt hat,

 so hat der Verpflichtete diesen Sachverhalt unabhängig vom 
Wert des betroffenen Vermögensgegenstandes oder der Trans-
aktionshöhe unverzüglich der Zentralstelle für Finanztransakti-
onsuntersuchungen zu melden. Gibt der Verpflichtete zusätzlich 
zu der Meldung eines nach Satz 1 meldepflichtigen Sachver-
halts auch eine Strafanzeige oder einen Strafantrag ab, so teilt 
er dies der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen 
mit Abgabe der Meldung mit.

(2) Abweichend von Absatz 1 sind Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 
Nummer 10 und 12 nicht zur Meldung verpflichtet, wenn sich 
der meldepflichtige Sachverhalt auf Informationen bezieht, die 
sie im Rahmen von Tätigkeiten der Rechtsberatung oder Pro-
zessvertretung erhalten haben. Die Meldepflicht bleibt jedoch 
bestehen, wenn der Verpflichtete weiß, dass der Vertragspart-
ner die Rechtsberatung oder Prozessvertretung für den Zweck 
der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung oder einer ande-
ren Straftat genutzt hat oder nutzt, oder ein Fall des Absatzes 6 
vorliegt.

(3) Ein Mitglied der Führungsebene eines Verpflichteten hat eine 
Meldung nach Absatz 1 an die Zentralstelle für Finanztransak-
tionsuntersuchungen abzugeben, wenn
1. der Verpflichtete über eine Niederlassung in Deutschland 

verfügt und
2. der zu meldende Sachverhalt im Zusammenhang mit einer 

Tätigkeit der deutschen Niederlassung steht.
(4) Wenn ein nach Absatz 1 gegenüber der Zentralstelle für Finanz-

transaktionsuntersuchungen gemeldeter Sachverhalt zugleich 
die für eine Anzeige nach § 261 Absatz 8 des Strafgesetzbu-
ches erforderlichen Angaben enthält, gilt die Meldung zugleich 
als Selbstanzeige im Sinne von § 261 Absatz 8 des Strafgesetz-
buches. Die Pflicht zur Meldung nach Absatz 1 schließt die Frei-
willigkeit der Anzeige nach § 261 Absatz 8 des Strafgesetzbu-
ches nicht aus.

(5) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen kann 
im Benehmen mit den Aufsichtsbehörden typisierte Transaktio-
nen bestimmen, die stets nach Absatz 1 zu melden sind. Sie 
kann im Benehmen mit Strafverfolgungsbehörden, Aufsichts-
behörden und sonstigen Behörden nach diesem Gesetz auch 
typisierte Transaktionen bestimmen, die nicht von der Melde-
pflicht nach Absatz 1 erfasst sind. § 30 Absatz 2 Satz 9 gilt ent-
sprechend.

§ 47 Abs. 1, 2 und 4 Verbot der Informationsweitergabe, Verord-
nungsermächtigung
(Fassung vom: 19.06.2020, gültig ab: 27.06.2020)
(1) Ein Verpflichteter darf den Vertragspartner, den Auftraggeber 

der Transaktion und sonstige Dritte nicht in Kenntnis setzen von
1. einer beabsichtigten oder erstatteten Meldung nach § 43 

Absatz 1,
2. einem Ermittlungsverfahren, das aufgrund einer Meldung 

nach § 43 Absatz 1 eingeleitet worden ist, und
3. einem Auskunftsverlangen nach § 30 Absatz 3 Satz 1.

(2) Das Verbot gilt nicht für eine Informationsweitergabe
1. an staatliche Stellen,

2. zwischen Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 
und 6 bis 8, die derselben Unternehmensgruppe angehö-
ren,

3. zwischen Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 
3 und 6 bis 8, die Mutterunternehmen nach § 9 Absatz 1 
sind, und ihren in Drittstaaten ansässigen und dort geldwä-
scherechtlichen Pflichten unterliegenden Zweigstellen und 
gruppenangehörigen Unternehmen gemäß § 1 Absatz 16 
Nummer 2, sofern diese die Maßnahmen nach § 9 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1, 3 und 4 wirksam umgesetzt haben,

4. zwischen Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 bis 
12 aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder aus 
Drittstaaten, in denen die Anforderungen an ein System zur 
Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinan-
zierung denen der Richtlinie (EU) 2015/849 entsprechen, 
sofern die betreffenden Personen ihre berufliche Tätigkeit
a) selbständig ausüben,
b) angestellt in derselben juristischen Person ausüben 

oder
c) angestellt in einer Struktur ausüben, die einen gemein-

samen Eigentümer oder eine gemeinsame Leitung hat 
oder über eine gemeinsame Kontrolle in Bezug auf die 
Einhaltung der Vorschriften zur Verhinderung der Geld-
wäsche oder der Terrorismusfinanzierung verfügt,

5. zwischen Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 3, 
6, 7, 9, 10 und 12 in Fällen, die sich auf denselben Vertrags-
partner und auf dieselbe Transaktion beziehen, an der zwei 
oder mehr Verpflichtete beteiligt sind, wenn
a) die Verpflichteten ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der 

Europäischen Union oder in einem Drittstaat haben, in 
dem die Anforderungen an ein System zur Verhinderung 
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung den An-
forderungen der Richtlinie (EU) 2015/849 entsprechen,

b) die Verpflichteten derselben Berufskategorie angehören 
und

c) für die Verpflichteten vergleichbare Verpflichtungen in 
Bezug auf das Berufsgeheimnis und auf den Schutz 
personenbezogener Daten gelten.

 Nach Satz 1 Nummer 2 bis 5 weitergegebene Informationen 
dürfen ausschließlich zum Zweck der Verhinderung der Geld-
wäsche oder der Terrorismusfinanzierung verwendet werden.

(4) Nicht als Informationsweitergabe gilt, wenn sich Verpflichtete 
nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 bis 12 bemühen, einen Mandan-
ten davon abzuhalten, eine rechtswidrige Handlung zu bege-
hen.

§ 50 Nr. 6 und 7 Zuständige Aufsichtsbehörde
(Fassung vom: 22.02.2023, gültig ab: 01.03.2023, gültig bis: 
31.12.2024)
Zuständige Aufsichtsbehörde für die Durchführung dieses Geset-
zes ist […]

6. für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer nach § 2 
Absatz 1 Nummer 12 die Wirtschaftsprüferkammer (§ 57 
Absatz 2 Nummer 17 der Wirtschaftsprüferordnung),

7. für Steuerberater und Steuerbevollmächtigte nach § 2 Ab-
satz 1 Nummer 12 die jeweils örtlich zuständige Steuerbe-
raterkammer (§ 76 des Steuerberatungsgesetzes),

§ 53 Abs. 1, 2, 3, 5 und 5a Hinweise auf Verstöße
(Fassung vom: 31.05.2023, gültig ab: 02.07.2023)
(1) Die Aufsichtsbehörden errichten ein System zur Annahme von 

Hinweisen zu potenziellen oder tatsächlichen Verstößen gegen 
dieses Gesetz und gegen auf Grundlage dieses Gesetzes er-
lassene Rechtsverordnungen und gegen andere Bestimmun-
gen zur Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismus-
finanzierung, bei denen es die Aufgabe der Aufsichtsbehörde 
ist, die Einhaltung der genannten Rechtsvorschriften sicherzu-
stellen oder Verstöße gegen die genannten Rechtsvorschriften 
zu ahnden. Das System hat die Abgabe von Hinweisen über 
einen geschützten Kommunikationsweg zu ermöglichen. Die 
Hinweise können auch anonym abgegeben werden.
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(2)  Die Aufsichtsbehörden sind zu diesem Zweck befugt, perso-
nenbezogene Daten zu verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderlich ist.

(3)  Die Aufsichtsbehörden machen die Identität einer Person, die 
einen Hinweis abgegeben hat, nur bekannt, wenn sie zuvor die 
ausdrückliche Zustimmung dieser Person eingeholt haben. Sie 
geben die Identität einer Person, die Gegenstand eines Hin-
weises ist, nicht bekannt. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn
1. eine Weitergabe der Information im Kontext weiterer Er-

mittlungen oder nachfolgender Verwaltungs- oder Ge-
richtsverfahren aufgrund eines Gesetzes erforderlich ist 
oder

2. die Offenlegung durch einen Gerichtsbeschluss oder in 
einem Gerichtsverfahren angeordnet wird.

(5)  Mitarbeiter, die bei Unternehmen und Personen beschäftigt 
sind, die von den zuständigen Aufsichtsbehörden nach Ab-
satz 1 beaufsichtigt werden, oder bei anderen Unternehmen 
oder Personen beschäftigt sind, auf die Tätigkeiten von beauf-
sichtigten Unternehmen oder Personen ausgelagert wurden, 
und die einen Hinweis nach Absatz 1 abgeben, dürfen wegen 
dieses Hinweises weder nach arbeitsrechtlichen oder nach 
strafrechtlichen Vorschriften verantwortlich gemacht noch zum 
Ersatz von Schäden herangezogen oder anderweitig benach-
teiligt werden. Satz 1 gilt nicht, wenn der Hinweis vorsätzlich 
unwahr oder grob fahrlässig unwahr abgegeben worden ist.

(5a) Mitarbeitern im Sinne des Absatzes 5, die aufgrund der Ab-
gabe eines Hinweises nach Absatz 1 und entgegen dem Be-
nachteiligungsverbot des Absatzes 5 einer Benachteiligung 
im Zusammenhang mit ihrem Beschäftigungsverhältnis aus-
gesetzt sind, steht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde das 
Recht der Beschwerde zu. Der Rechtsweg bleibt von dem Be-
schwerdeverfahren unberührt. Dem Beschwerdeführer steht 
für die Einreichung der Beschwerde nach Satz 1 der geschütz-
te Kommunikationsweg nach Absatz 1 Satz 2 zur Verfügung.

§ 55 Zusammenarbeit mit anderen Behörden
(Fassung vom: 25.06.2021, gültig ab: 01.07.2021)
(1)  Die Aufsichtsbehörden arbeiten zur Verhinderung und zur Be-

kämpfung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 51 untereinander 
sowie mit den in § 54 Absatz 3 genannten Stellen umfassend 
zusammen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit sind die Auf-
sichtsbehörden verpflichtet, einander von Amts wegen und auf 
Ersuchen Informationen einschließlich personenbezogener 
Daten und die Ergebnisse der Prüfungen zu übermitteln, soweit 
deren Kenntnis für die Erfüllung der Aufgaben der Aufsichts-
behörden nach § 51 erforderlich ist. Die zuständige Aufsichts-
behörde übermittelt im Einzelfall von Amts wegen sämtliche 
Informationen an die zuständige Verwaltungsbehörde, soweit 
diese für die Erfüllung der Aufgaben der Verwaltungsbehörde 
erforderlich sind. Bei Anhaltspunkten für strafrechtliche Verstö-
ße informieren die Aufsichtsbehörden unverzüglich die zustän-
digen Strafverfolgungsbehörden.

(2)  Die nach § 155 Absatz 2 der Gewerbeordnung in Verbindung 
mit dem jeweiligen Landesrecht nach § 14 Absatz 1 der Ge-
werbeordnung zuständigen Behörden übermitteln auf Ersu-
chen den nach § 50 Nummer 9 zuständigen Aufsichtsbehör-
den kostenfrei die Daten aus der Gewerbeanzeige gemäß den 
Anlagen 1 bis 3 der Gewerbeanzeigenverordnung über Ver-
pflichtete nach § 2 Absatz 1, soweit die Kenntnis dieser Daten 
zur Wahrnehmung der Aufgaben der Aufsichtsbehörden nach 
§ 51 erforderlich ist.

(3)  Die Registerbehörde nach § 11a Absatz 1 der Gewerbe-
ordnung übermittelt auf Ersuchen den nach § 50 Nummer 9 
zuständigen Aufsichtsbehörden kostenfrei die in § 6 der Fi-
nanzanlagenvermittlungsverordnung und die in § 8 der Versi-
cherungsvermittlungsverordnung genannten Daten, soweit die 
Kenntnis dieser Daten zur Wahrnehmung der Aufgaben der 
Aufsichtsbehörden nach § 51 erforderlich ist.

(4)  Weitergehende Befugnisse der Aufsichtsbehörden zur Verar-
beitung von personenbezogenen Daten nach anderen Rechts-
vorschriften bleiben unberührt.

(5)  In grenzüberschreitenden Fällen koordinieren die zusammen-
arbeitenden Aufsichtsbehörden und die in § 54 Absatz 3 ge-
nannten Stellen ihre Maßnahmen. Unterhält ein Verpflichteter, 
der seinen Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union hat, eine oder mehrere Zweigstellen oder Zweig-
niederlassungen in Deutschland, so arbeiten die in Satz 1 ge-
nannten Aufsichtsbehörden und Stellen mit den zuständigen 
Behörden des Mitgliedstaats zusammen, in dem der Verpflich-
tete seinen Hauptsitz hat.

(6)  Soweit die Aufsichtsbehörden die Aufsicht über die Verpflich-
teten nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und 6 bis 9 aus-
üben, stellen sie der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde 
auf deren Verlangen alle Informationen zur Verfügung, die 
erforderlich sind zur Durchführung von ihren Aufgaben auf-
grund der Richtlinie (EU) 2015/849 sowie der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen 
Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), 
zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Auf-
hebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. 
L 331 vom 15.12.2010, S. 12). Die Informationen sind zur Ver-
fügung zu stellen nach Maßgabe des Artikels 35 der Verord-
nung (EU) Nr. 1093/2010.

(6a) Die zuständigen Aufsichtsbehörden unterrichten die Europä-
ische Bankenaufsichtsbehörde über Fälle, in denen bei Ver-
pflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und 6 bis 9, die 
Mutterunternehmen einer Gruppe sind, eine Umsetzung der in 
§ 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 3 und 4 genannten Maßnah-
men nach dem Recht des Drittstaates nicht zulässig ist.

(6b) Die Aufsichtsbehörde nach § 50 Nummer 1 dient in Koopera-
tion mit den weiteren Aufsichtsbehörden nach § 50 Nummer 2 
und 9 als Kontaktstelle für die Europäische Bankenaufsichts-
behörde hinsichtlich der Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 
Nummer 1 bis 3 und 6 bis 9.

(7) Dem Informationsaustausch mit den zuständigen Aufsichts-
behörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
stehen nicht entgegen:1. ein Bezug des Ersuchens zu steuer-
lichen Belangen,
2. Vorgaben des nationalen Rechts, nach denen die Ver-

pflichteten die Vertraulichkeit oder Geheimhaltung zu wah-
ren haben, außer in Fällen, in denen
a) die einschlägigen Informationen, auf die sich das Er-

suchen bezieht, durch ein Zeugnisverweigerungsrecht 
geschützt werden oder

b) ein Berufsgeheimnis gemäß § 43 Absatz 2 Satz 1 
greift,

3. die Anhängigkeit eines Ermittlungsverfahrens, einer Unter-
suchung oder eines Verfahrens in dem ersuchenden Mit-
gliedstaat, es sei denn, das Ermittlungsverfahren, die Un-
tersuchung oder das Verfahren würde durch die Amtshilfe 
beeinträchtigt,

4. Unterschiede in der Art und Stellung der ersuchenden und 
der ersuchten Behörde.

(8)  Die zuständigen Aufsichtsbehörden gemäß § 50 Nummer 1 
und 2 können mit den zuständigen Behörden von Drittstaaten, 
die diesen zuständigen Aufsichtsbehörden entsprechen, Ko-
operationsvereinbarungen zur Zusammenarbeit und zum Aus-
tausch von Tatsachen im Sinne von § 54 Absatz 1 schließen. 
Solche Kooperationsvereinbarungen werden auf Basis der 
Gegenseitigkeit und nur dann geschlossen, wenn gewährleis-
tet ist, dass die übermittelten Tatsachen zumindest den in § 54 
Absatz 1 enthaltenen Anforderungen unterliegen. Die gemäß 
diesen Kooperationsvereinbarungen weitergegebenen Tatsa-
chen müssen der Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Aufgaben 
dieser Behörden dienen. § 54 Absatz 4 gilt entsprechend.
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Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)

§ 25 Abs. 2 Rechte und Pflichten der an der Prüfung Beteiligten
(Fassung vom: 02.05.2012, gültig ab: 01.01.2013)
(2) Der Prüfer ist zur gewissenhaften und unparteiischen Prüfung 

und zur Verschwiegenheit verpflichtet. Er darf nicht unbefugt 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse verwerten, die er bei sei-
ner Tätigkeit erfahren hat. Ein Prüfer, der vorsätzlich oder fahr-
lässig seine Pflichten verletzt, ist dem Gewerbetreibenden zum 
Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Mehre-
re Personen haften als Gesamtschuldner.

Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz (FKAG)

§ 29 Abs. 2 Satz 3 Auskünfte und Prüfungen
(Fassung vom: 03.06.2021, gültig ab: 01.07.2021)
(2) […] Die Bundesanstalt kann an von ihr durchgeführten Prüfun-

gen Abschlussprüfer im Sinne des § 319 des Handelsgesetz-
buchs beteiligen oder solche Personen mit der Durchführung 
von Prüfungen beauftragen; für diese Personen gelten § 323 
des Handelsgesetzbuchs sowie die Ausschlussgründe des 
§ 319 Absatz 2 bis 5 des Handelsgesetzbuchs sowie Artikel 5 
Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische 
Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen 
von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlus-
ses 2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, 
S. 77; L 170 vom 11.6.2014, S. 66) entsprechend.

Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)

§ 38 Abs. 1 Satz 1 Jahresabschluss, Lagebericht, Prüfungsbericht 
und Abschlussprüfer der externen Kapitalverwaltungsgesellschaft; 
Verordnungsermächtigung [Allgemeine Verhaltens- und Organisa-
tionspflichten]
(Fassung vom: 22.12.2023, gültig ab: 30.12.2023)
(1) Für den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Prüfungs-

bericht einer externen Kapitalverwaltungsgesellschaft gelten 
die §§ 340a bis 340o des Handelsgesetzbuchs entsprechend.

§ 47 Abs. 1 Abschlussprüfung bei extern verwalteten Spezial-AIF, für 
deren Rechnung Gelddarlehen nach § 285 Absatz 2 oder § 292a Ab-
satz 2 vergeben werden; Verordnungsermächtigung [AIF-Kapitalver-
waltungsgesellschaft] 
(Fassung vom: 22.12.2023, gültig ab: 30.12.2023)
(1) Der Jahresabschluss und der Lagebericht eines geschlossenen 

inländischen Spezial-AIF im Sinne des § 46 sind durch einen 
Abschlussprüfer nach Maßgabe der Bestimmungen des Dritten 
Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts des Dritten Buches des 
Handelsgesetzbuchs zu prüfen.

§ 102 Satz 1 bis 3 Prüfung [AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft]
(Fassung vom: 22.12.2023, gültig ab: 30.12.2023)
Der Jahresbericht des Sondervermögens ist durch einen Ab-
schlussprüfer zu prüfen. Der Abschlussprüfer wird von den Gesell-
schaftern der Kapitalverwaltungsgesellschaft gewählt und von den 
gesetzlichen Vertretern, bei Zuständigkeit des Aufsichtsrats oder 
des Beirats von diesem, beauftragt; § 318 Absatz 1 Satz 2, 4 und 
5 des Handelsgesetzbuchs bleibt unberührt. § 318 Absatz 3 bis 8 
sowie die §§ 319, 319b und 323 des Handelsgesetzbuchs gelten 
entsprechend.

§ 104 Abs. 2 Zwischenbericht [Allgemeine Vorschriften für Sonder-
vermögen]
(Fassung vom: 04.07.2013, gültig ab: 22.07.2013)
(2) Zwischenberichte sind ebenfalls durch einen Abschlussprüfer 

zu prüfen. Auf die Prüfung nach Satz 1 ist § 102 entsprechend 
anzuwenden.

§ 105 Abs. 3 Auflösungs- und Abwicklungsbericht [Allgemeine Vor-
schriften für Sondervermögen]
(Fassung vom: 04.07.2013, gültig ab: 22.07.2013)
(3) Auflösungs- und Abwicklungsberichte nach den Absätzen 1 und 

2 sind ebenfalls durch einen Abschlussprüfer zu prüfen. Auf die 
Prüfung nach Satz 1 ist § 102 entsprechend anzuwenden.

§ 121 Abs. 2 Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts; 
Verordnungsermächtigung [Allgemeine Vorschriften für Investment-
aktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital]
(Fassung vom: 22.12.2023, gültig ab: 30.12.2023)
(2) Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Investmentak-

tiengesellschaft mit veränderlichem Kapital sind durch einen 
Abschlussprüfer nach Maßgabe der Bestimmungen des Dritten 
Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts des Dritten Buches des 
Handelsgesetzbuchs zu prüfen. Bei einer Investmentaktienge-
sellschaft mit veränderlichem Kapital mit Teilgesellschaftsver-
mögen darf der Bestätigungsvermerk nur erteilt werden, wenn 
für jedes einzelne Teilgesellschaftsvermögen eine Bestätigung 
erteilt werden kann. § 28 des Kreditwesengesetzes gilt entspre-
chend mit der Maßgabe, dass die Anzeige nur gegenüber der 
Bundesanstalt zu erfolgen hat.

§ 122 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Halbjahres- und Liquidationsbericht 
[Allgemeine Vorschriften für Investmentaktiengesellschaften mit ver-
änderlichem Kapital]
(Fassung vom: 23.06.2017, gültig ab: 03.01.2018)
(1) Soweit eine Prüfung oder prüferische Durchsicht durch den Ab-

schlussprüfer erfolgt, gilt § 121 Absatz 2 und 3 entsprechend.
(2) Im Fall der Auflösung und Liquidation der Publikumsinvestment-

aktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital sind die §§ 120 
und 121 entsprechend anzuwenden.

§ 136 Abs. 1 Abschlussprüfung; Verordnungsermächtigung [Allge-
meine Vorschriften für offene Investmentkommanditgesellschaften]
(Fassung vom: 22.12.2023, gültig ab: 30.12.2023)
(1) Der Jahresabschluss und der Lagebericht der offenen Invest-

mentkommanditgesellschaft sind durch einen Abschlussprüfer 
nach Maßgabe der Bestimmungen des Dritten Unterabschnitts 
des Zweiten Abschnitts des Dritten Buches des Handelsgesetz-
buchs zu prüfen.

§ 159 Satz 1 Abschlussprüfung [Allgemeine Vorschriften für ge-
schlossene Investmentkommanditgesellschaften]
(Fassung vom: 04.07.2013, gültig ab: 22.07.2013)
§ 136 ist auf die geschlossene Investmentkommanditgesellschaft 
anzuwenden.

§ 185 Abs. 2 Satz 1 und 3 Prüfung der Verschmelzung; Verord-
nungsermächtigung [Verschmelzung von offenen Publikumsinvest-
mentvermögen]
(Fassung vom: 31.08.2015, gültig ab: 08.09.2015)
(2) Die Verschmelzung ist entweder durch eine Verwahrstelle, 

durch einen Wirtschaftsprüfer oder durch den Abschlussprüfer 
des übertragenden Sondervermögens oder des übernehmen-
den Sondervermögens oder EU-OGAW zu prüfen. […] § 318 
Absatz 3 bis 8 sowie die §§ 319, 319b und 323 des Handels-
gesetzbuchs gelten entsprechend.
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